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Regelmäßige Öff nungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn,
Sitz Heimbuchenthal, Hauptstr. 81,  63872 Heimbuchenthal:

montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Bekanntmachung
Änderung des Regionalplans Bayerischer Untermain – 
Neufassung des Kapitels 5.2 „Energie“
Beteiligungsverfahren mit Einbeziehung der Öff entlichkeit 
Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverban-
des Bayerischer Untermain hat am 01.10.2024 beschlossen, 
das Kapitel 5.2 „Energie“ des Regionalplans fortzuschreiben 
und das dafür erforderliche Beteiligungsverfahren durchzufüh-
ren. Hierzu wird nun die Öff entlichkeit beteiligt und Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben.

Die Planunterlagen können in der genannten Zeit auf den 
Internetseiten der Regierung von Unterfranken unter https://
www.regionaler-planungsverband.de → Menüpunkt „Wind-
kraft“ eingesehen werden.

Gleichzeitig wird der änderungsentwurf des Regionalplans 
einschließlich Begründung und Umweltbericht zur Einsicht im 
Landratsamt Aschaff enburg vom 15.11.2024 bis 15.01.2025 
ausgelegt. Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist am 15.01.2025 
können Stellungnahmen eingereicht werden.

Weitere Infos fi nden Sie folgend im VG-Teil unter den amtli-
chen Bekanntmachungen.

            der 
Verwaltungsgemeinschaft 
  Mespelbrunn

Dammbach - Heimbuchenthal - Mespelbrunn
und der Mitgliedsgemeinden

            der 

Amts- und Mitteilungsblatt
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Geschäftsstelle VGem Mespelbrunn
Heimbuchenthal, Hauptstr. 81 
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de

0 60 92 9 42-0 
Fax 0 60 92 9 42-28

Geschäftsleiterin Frau Christina Bathon 942-122
Geschäftszimmer/Hallenbelegung 
Vorzimmer Bürgermeisterin Fuchs, Mespelbrunn

Frau Heid 942-123

Vorzimmer 
Bürgermeisterin Amrhein, Dammbach 
Bürgermeister Stenger, Heimbuchenthal

Frau Schlott, Frau Ringel, 942-130

Geschäftszimmer/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Mitteilungsblatt

Frau Kuehnel Ojeda 942-130

Bauamt 
bauamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Herr Joe, Frau Herberich 
Frau Goldhammer 
Herr Noll, Herr Benz

942-121 
942-137
942-117

Kämmerer Herr Mayer 942-112
Steuern / Gebühren Frau Anselmi 942-110
Gewerbesteuer, Versicherungswesen,  
Fremdenverkehrsbeiträge, Pachtverträge

Frau Kunkel
Herr Kuhn

942-113

Grunderwerb Frau Ringel
Herr Joe

942-130
942-121

Kasse Frau Spatz, Frau Brehm 942-111
Standesamt Frau Masur 942-114 

Fax 942-132
Meldeamt / Fundbüro / Pässe / Rentenanträge /
Abfall

Frau Michler 
Frau Lang

942-115 
942-116 

Fax 942-132
Lohnbüro Frau Schäfer 942-139
Musikschule, Schülerbeförderung,  
Gastschulverhältnisse

Frau Fath 942-124

Gemeinde DAMMBACH
1. Bürgermeisterin  
waltraud.amrhein@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Waltraud Amrhein 942-125

Sprechstunde: Di. 8 - 10 Uhr im Rathaus Dammbach, Tel. 1594 u. Vereinbarung
Bauhof 99 96 20 oder 01 51 25 49 92 63

Gemeinde Heimbuchenthal
1. Bürgermeister 
ruediger.stenger@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Rüdiger Stenger 942-126

Sprechstunde: Do., 17.30 - 18.30 Uhr wenn keine Gemeinderatssitzung stattfindet
Bauhof 6386 oder 01 51 14 25 89 54

Gemeinde Mespelbrunn
1. Bürgermeisterin 
stephanie.fuchs@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Stephanie Fuchs� 942-120 
�

Sprechstunde: Haus d. Gastes, Mespelbrunn nach Vereinbarung
Bauhof 01 71 8 37 63 76

Sonstige Ansprechpartner
Touristverband Räuberland  � 1515
Kommunale Allianz „Spessartkraft“ e.V. 
spessartkraft@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Lena Rosenberger 
Marie Schäfer

942-150

Kanal und Wasser: Betriebsführer AMME info@amme.net                   0 93 72 13 59 50

Ansprechpartner
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Bereitschaftsdienste

– alle  Angaben  ohne  Gewähr –

Allgemeinärzte
An Wochenenden, Feiertagen u. mittwoch-
nachmittags diensthabenden Arzt erfragen 
unter der Hausarzt-Notrufnummer 116 117.

In lebensbedrohlichen Fällen gilt die 
Rufnummer 112 (Rettungsleitstelle)

Bereitschaftspraxen:
- �Klinikum Aschaffenburg: 

Sa., So. u. Feiertag:� 8:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 13:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 22:00 Uhr

- �Helios Klinik in Erlenbach: 
Sa., So. u. Feiertag:� 9:00 bis 21:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 16:00 bis 21:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 21:00 Uhr

- �Klinikum Main-Spessart in Lohr: 
Sa., So. und Feiertag:� 9:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 16:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 22:00 Uhr

Zahnärzte
Freitag, 09.11., und 10.11.2024:
Alexandra Cornelia Krumb
Pfützenäcker 21, 63906 Erlenbach a. Main
Tel. 09372/3900
Sa., So., Feiertag: 10 - 12 Uhr / 18 - 19 Uhr
Anwesend in der Praxis ist der diensttuende Zahn-
arzt. Während der übrigen Zeit besteht lediglich Ruf-
bereitschaft. www.notdienst-zahn.de

Samstag, 9. November 2024:
	 Römer-Apotheke, Obernburg,
	 Römerstr. 43, Tel. 06022/4500
	 Franken-Apotheke, 63773 Goldbach, 
	 Aschaffenburger Str. 148, Tel.: 06021 54540 
Sonntag, 10. November 2024:
	 Eichen-Apotheke, Obernburg
	 Eichenweg 1, Tel. 06022/5700
	 Frohsinn-Apotheke, 63739 Aschaffenburg,
	 Frohsinnstr. 13, Tel.: 06021 27142  
Montag, 11. November 2024:
	 Mömlingtal-Apotheke, Mömlingen,
	 Hauptstr. 24, Tel. 06022/681857
	 Mühlen-Apotheke, Glattbach,
	 Hauptstr. 56, Tel.: 06021 423423
Dienstag, 12. November 2024:
	 Maintal-Apotheke, Sulzbach,
	 Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/6608
	 Elisabeth-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Josef-Dinges-Straße 4-6, Tel.: 06021 5844666
Mittwoch, 13. November 2024:
	 Josef-Apotheke, Leidersbach,
	 Hauptstr. 198, Tel. 06028/5386
	 Eschau-Apotheke, Eschau,
	 Elsavastr. 95, Tel. 09374/1266
	 Lukas-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Schweinheimer Str. 87, Tel.: 06021 97341 
Donnerstag, 14. November 2024:
	 Schwanen-Apotheke, Klingenberg,
	 Rathausstr. 4, Tel. 09372/2440
	 Marien-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Sandgasse 60, Tel.: 06021 25519 
Freitag, 15. November 2024:
	 Römer-Apotheke, Niedernberg,
	 Großwallstädter Str. 22, Tel. 06028/7446
	 Engel-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Lamprechtstr. 1, Tel.: 06021 22506

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 8.30 
Uhr früh und endet am nächsten Tag um die-
selbe Zeit..

Telefonseelsorge
08 00 1 11 01 11, 08 00 1 11 02 22
Anonym, kompetent, rund um die Uhr

Notfalltafel
Feuer, Unfall, Waldbrand� 112
Polizei� 110
Stromstörungen� 09 41 28 00 33 66
AMME-Notdienst Trinkwasserversorgung:

01 60   96 31 44 60
AMME-Notdienst Abwasserversorgung:

01 60  96 31 44 41

Caritas-Sozialstation
u. Tagespflege St. Martin

Ringstr. 4 - 6, 63856 Bessenbach – Keilberg
Tel. 06095 99 89 91
Rufbereitschaft 0171 267 54 96
Sprechzeiten: Mo - Fr: 8:00 - 15:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Seniorentagespflege
Hauptstr. 278, 63875 Mespelbrunn
Tel. 06092 824 62 44, Fax. 06092 824 62 45
tp.mespelbrunn@caritas-spessart.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7.30 - 17.00 Uhr
Wintersbacher Straße 73a, 63874 Dammbach
Tel. 06092 822 69 00
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 17.00 Uhr
tp.dammbach@caritas-spessart.de

Apotheken



Abfallwirtschaft VG Mespelbrunn

Abfalltermine

Es wird gebeten, die Müllgefäße  
ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

Dammbach

Restmüll: Do., 21.11.2024

Biomüll: Mo., 11.11.2024	

Papiertonne: Fr., 06.12.2024

Gelber Sack: Fr., 15.11.2024

Heimbuchenthal

Restmüll: Do., 21.11.2024

Biomüll: Mo., 11.11.2024	

Papiertonne: Fr., 06.12.2024

Gelber Sack: Fr., 15.11.2024

Mespelbrunn

Restmüll: Fr., 22.11.2024

Biomüll: Mo., 11.11.2024

Papiertonne Hessenthal: Do., 05.12.2024

Papiertonne Mespelbrunn: Fr., 06.12.2024

Gelber Sack: Fr., 15.11.2024

Recyclinghöfe

Dammbach
Abfallwirtschaft im Gemeindebauhof Dammbach
Öffnungszeiten von Oktober bis März:
Samstags von 9:00 - 13:00 Uhr
Öffnungszeiten von April bis September:
Samstags von 9:00 - 12:00 Uhr
Folgende Wertstoffe
werden hier angenommen:
Mineralischer Bauschutt in kleinen Mengen, 
d.h. Dachziegel, Bruchsteine und Mauer-
werksabbruch, Altholz (auch imprägnierte 
Hölzer), Metalle wie Eisenschrott und Dosen, 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Aluminium, Edelstahl und Kabelreste, Altme-
tall (keine Feuerlöscher, Ölradiatoren, schad-
stoffhaltige Behälter), kleine Behälter für Toner 
und Kartuschen von Druckern und Faxgeräten, 
kleine Behälter für Naturkorken, Altpapier und 

Kartonagen, Speisefette, Elektro- und Elekt-
ronikgeräte, Styropor (sauber, in faustgroßen 
Stücken), sowie Verpackungs-Chips (in allen 
Farben), Glas wie Flachglas, Glasbausteine, 
Brillen und Hörgeräte, PU-Schaumdosen.
Sammlung von CDs. Die CDs müssen trocken, 
sauber und ohne Verpackung sein.
Die Annahme von Batterien und/oder Akkus 
darf nicht über den gemeindlichen Recyc-
linghof erfolgen.

Heimbuchenthal
Recyclinghof Heimbuchenthal
Kreuzdelle 38, 63872 Heimbuchenthal
Herr Roland Hausmann
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, so-
wie Nichteisenmetalle wie Aluminium, Blei, 
Messing, Kupfer, Edelstahl, Kabelreste, zer-
kleinertes Styropor (nur weiß und sauber), 
Verpackungs-Chips in allen Farben,  Natur-
kork,  Brillen, Hörgeräte, Holz (auch imprä-
gnierte Hölzer), mineralischer Bauschutt in 
kleinen Mengen (Dachziegel, Bruchsteine, 
Mauerwerksabbruch, Betonreste, Fliesen, 
Putz, Zement- und Kalkreste), Papier und Kar-
tonagen, Flachglas, Fenster, Glasbausteine, 
PU-Schaumdosen, Speiseöl und Fette aus Pri-
vathaushalten – offen, nicht eingepackt oder 
in Behältern, Elektro- und Elektronikgeräte, 
CDs, sowie Ytong in Kleinstmengen.
Im Recyclinghof können auch Grünabfallsä-
cke (Preis 0,50 €/Stück) erworben werden.

Mespelbrunn
Recyclinghof an der Leitwiese beim 
Wanderheim, Mespelbrunn
Öffnungszeiten: Winterzeit
samstags von 9 bis 13 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, sowie 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Edelstahl, Aluminium, Kabelreste, Fenster, 
Glas, Altholz (auch imprägnierte Hölzer), Texti-
lien und Schuhe, Styropor (nur weiß und sau-
ber, Verpackungs-Chips sauber und in allen 
Farben), Bauschutt in kleinen Mengen, Kork, 
leere oder gebrauchte PU-Schaumdosen, 
Papier und Kartonagen, Elektro- und Elektro-
nikgeräte wie PCs, Drucker mit Kartuschen, 
elektrische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- 
und Freizeitgeräte, u. ähnliches (keine Video-
kassetten), Speisefette, Kerzen, Kerzenreste, 
Kerzenstummel, Ytong in Kleinstmengen.
Es können keine Videokassetten im Recyc-
linghof abgegeben werden. Diese gehören 
in die Restmülltonne! 4



Dammbach
Entsorgung von Windeln im Bauhof zu den 
Öffnungszeiten: Samstags 9 bis 13 Uhr, 

Heimbuchenthal
Entsorgung der Windeln: in der Kreuzdelle 38, 
Heimbuchenthal samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr

Mespelbrunn
Entsorgung der Windeln: Samstags im Recy-
clinghof Kreuzdelle 38 in Heimbuchenthal von 
8:00 bis 12:00 Uhr

Ausgabe von gelben Säcken 
Dammbach

Samstags im Gemeindebauhof von Oktober 
bis März von 9:00 - 13:00 Uhr
Samstags im Gemeindebauhof von April bis 
September von 9:00 - 12:00 Uhr 
Und während der Bürgermeistersprechstunde
Heimbuchenthal

Samstags von 8 bis 12 Uhr im Recyclinghof 
und donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in 
der Bürgermeistersprechstunde.

Mespelbrunn
Samstags von 9 - 13 Uhr im Recyclinghof Me-
spelbrunn.

Windelcontainer

Grünabfälle

Abfallwirtschaft VG Mespelbrunn

Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt, müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Dammbach
Grünabfalllagerplatz am alten Sportplatz im 
OT Wintersbach
Öffnungszeiten von Oktober bis März:
Am 2. Samstag im Monat von 9:00 - 13:00 Uhr 
Die Termine für 2024 finden Sie nachstehend:	
09.11.2024, 14.12.2024
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub Gartenblumen, Thu-
jaschnitt müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.
Bei der Anlieferung von Grünabfällen sollte das 
Volumen so gering wie möglich gehalten wer-
den. Die Gesamtlänge der sperrigen Abfälle 
sollte eine Gesamtlänge von 1,50 Meter nicht 
überschreiten.
Die Zufahrt muss über den Weg zur Geishöhe / 
Taubendelle erfolgen, Abfahrt über Buchackerweg

Heimbuchenthal
Grünabfalllagerplatz Glockenhof
Glockenhof, 63872 Heimbuchenthal
Öffnungszeiten: Samstags von 8 bis 12 Uhr
Herr Schaar, Elsavastr. 7a, 63872 Heimbuch-
enthal, Tel.: 0160/1003865
Grünabfälle, Äste/Sträucher, die von Heim-
buchenthaler Bürger stammen, können kos-
tenfrei angeliefert werden.
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Mespelbrunn
Kompostplatz „Im Busch“
Öffnungszeiten: Winterzeit 
samstags von 9 bis 13 Uhr 
Kostenlose Anlieferung nur für Grünabfälle, die 
von Mespelbrunner Grundstücken stammen 
und bis max. 1 cbm.
Strukturarme (nicht holzige Grünabfälle wie Ra-
senschnitt, Laub, Gartenblumen, Thujaschnitt) 
bitte getrennt anliefern von strukturreichen 
(holzigen) Grünabfällen, da die kaum holzigen 
Gartenabfälle in Containern gesammelt werden.5

Styroporentsorgung ...
... in den Recyclinghöfen
Styropor wird als Verpackungsmaterial, z.B. zur 
Transportsicherung bei Fernsehern, als Glas-
schutz verwendet. Es ist sehr leicht und wegen 
seiner aus vielen kleinen Kugeln bestehenden 
Struktur meist gut zu erkennen. Das Styropor 
muss sauber, ohne Aufkleber und Beschichtung 
sein. Formteile können nur reinweiß erfasst 
werden.  Weiße Verpackungsstyroporteile un-
zerbrochen zum Recyclinghof bringen. 
Verunreinigtes Verpackungsstyropor (weiß), 
weißes Styropor mit schwarzen Punkten sowie 
buntes Styropor muss im gelben Sack oder im 
Restmüll entsorgt werden. Saubere Styropor-
chips werden in allen Farben angenommen.
Das gehört nicht in den Recyclinghof, son-
dern gehört zum Restmüll:  Verunreinigtes 
Styropor und farbige Formteile. 
Wenn Styropor als Isoliermaterial verwendet 
wurde, kann es über private Entsorger oder als 
Restmüll entsorgt werden. 
Gesammelt werden kann nur Styropor, das als 
Verpackung angefallen ist, da die Sammlung 
über das Duale System finanziert wird. 
Ihre Gemeindeverwaltung.
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Verwaltungsgemeinschaft
  Mespelbrunn

AMtlicher teil

Terminvereinbarung 
im Bürgerbüro und Standesamt
Für das Bürgerbüro und Standesamt gilt 
auch in Zukunft Terminvereinbarung.
Durch die Terminvereinbarung werden unnöti-
ge Wartezeiten vermieden und wir können vor-
ab mit Ihnen besprechen, welche Unterlagen 
für Ihr Anliegen vorgelegt werden müssen. 
Dies gilt vor allem für die Beantragung von 
Ausweisdokumenten und die Anmeldung 
eines Wohnsitzes.
Für folgende Angelegenheiten können Sie 
ohne Termin während unserer Öff nungszeiten 
vorbeikommen:
-  Meldebestätigung abholen (kann auch gerne 

telefonisch vorbestellt werden)
- Personalausweis/Reisepass abholen
- Führungszeugnis beantragen
- Führerscheinbestätigung
- Beglaubigungen
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie einen 
Termin benötigen, rufen Sie uns kurz an oder 
schreiben uns eine E-Mail.
Einwohnermeldeamt: 
06092/942 -115 oder -116
mona.michler@vgem-mespelbrunn.bayern.de
anja.lang@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Standesamt: 
06092/942 -114
standesamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Zentrale:
06092/942 -0
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Außerdem möchten wir im Zuge dessen auch 
auf unser Bürgerserviceportal hinweisen, in 
welchem Sie bereits viele unserer Dienstleis-
tungen online beantragen können.
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/
vgmespelbrunn

Erreichbarkeit des Bauamts der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn
Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn ist telefonisch von Montag bis 
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie don-
nerstags zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr 
erreichbar. Per E-Mail können Sie das Bauamt 
unter bauamt@vgem-mespelbrunn.bayern.
de erreichen. Die Anfragen werden – soweit 
möglich – in der Reihenfolge des Eingangs be-
arbeitet. Haben Sie daher bitte etwas Geduld. 
Sie erhalten Rückmeldung, sobald Ihre Anfra-
ge bearbeitet ist. Falls Sie zu einer Angelegen-
heit bereits Kontakt mit einem Sachbearbeiter 
hatten, wenden Sie sich bitte weiterhin an 
diesen. Bitte beachten Sie auch die folgenden 
Hinweise:
Lagepläne Ihrer Grundstücke erhalten Sie beim 
Vermessungsamt. Katasterauszüge (Lageplä-
ne) für Bauanträge können Sie über uns oder 
direkt beim Vermessungsamt bestellen. Grund-
buchauszüge erhalten Sie beim Grundbuchamt.
Anfragen zur Genehmigungspfl icht und Zuläs-
sigkeit von Bauvorhaben bitten wir primär an 
die Bauaufsichtsbehörde des Landratsamts 
Aschaff enburg zu richten. Das Landratsamt ist 
Genehmigungsbehörde und kann hier verbind-
lichere Auskünfte erteilen als wir.
Zum Verkauf stehende Grundstücke und Im-
mobilien fi nden Sie im kommunalen Immobili-
enportal unter www.kip.net/spessartkraft.
Als Verkäufer können Sie dort natürlich auch 
Grundstücke und Immobilien anbieten.
Die Gemeinden bzw. die Verwaltungsgemein-
schaft führen keine eigenen Listen über zum 
Verkauf stehende Grundstücke mehr.
Die Bodenrichtwerte für Ihr Grundstück fi nden 
Sie unter www.bodenrichtwerte.bayern.de.
Mittlerweile sind hier auch die Richtwerte für 
Grundstücke im Außenbereich erfasst.
Die Flächennutzungspläne und Bebauungs-
pläne fi nden Sie auf der Internetseite der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn unter 
www.vgem-mespelbrunn.de.
Sie können diese auch direkt beim Bauamt per 
E-Mail anfragen. Wir senden sie Ihnen dann im 
PDF-Format zu.
Mit freundlichen Grüßen
Das Bauamt 
der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn
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Bauherrenberatung durch die 
Bauaufsichtsbehörde des  
Landratsamts Aschaffenburg
Durch die gemeinsame Bauberatung können 
Fragen zur Planung und Genehmigungsfähig-
keit von Bauvorhaben bereits vor Erstellung 
eines Bauantrags abgeklärt werden.
Die Bauberatung wird für Bauvorhaben in den 
Gemeinden Dammbach, Heimbuchenthal und 
Mespelbrunn angeboten.
Nächster Termin für die Bauberatung:
Donnerstag, 05.12.2024
09.00 bis 12.00 Uhr
Rathaus Heimbuchenthal 
(Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal)
Sitzungssaal im Dachgeschoss
Pro Termin sind ca. 30 Minuten vorgesehen.
Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir um 
vorherige Terminreservierung unter:
06092/942-121 oder per E-Mail unter:
Bauamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de.
Bitte teilen Sie uns schon bei der Reservierung 
mit, welches Bauvorhaben geplant ist und auf 
welchem Grundstück gebaut werden soll.

Steuertermin 15.11.2024
Hiermit möchten wir alle Bürger an den Steuer-
termin 15.11.2024 erinnern. Zu diesem Termin 
wird die 4. Rate der Grundsteuer und der Ge-
werbesteuer fällig. 
Bei den Wasser- und Kanalgebühren steht 
ebenfalls der 4. Abschlag für 2024 zur Zahlung 
an. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass eine entsprechen-
de Kontendeckung gewährleistet ist, bzw. 
überweisen Sie die fälligen Beträge rechtzeitig, 
um eventuelle Mahnungen und damit verbun-
dene weitere Kosten zu vermeiden.
Vielen Dank!
Bankverbindungen VGem Mespelbrunn:
Sparkasse Aschaffenburg	
	 IBAN: 	DE05 7955 0000 0000 1708 37
	 BIC:   	BYLADEM1ASA
Raiffeisenbank Aschaffenburg	
	 IBAN: 	DE30 7956 2514 0004 7275 92
	 BIC:	 GENODEF1AB1
Ihre Gemeindeverwaltung

Infoabend Starkregenfälle und 
Bodenerosion 
Infoabend – Starkregenfälle und Bodenero-
sion, was tun? am 12.11.2024 um 18:30 Uhr
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
hiermit lade ich Sie herzlich zum Infoabend mit 
dem Thema „Starkregenfälle und Bodenero-
sion, was tun?“ am Dienstag, 12.11.2024 um 
18:30 Uhr im Haus der Vereine, Langenrain, 
ein.

Der Klimawandel führt zu höheren Risiken im 
Pflanzenbau, da Trockenperioden, Starkregen 
und Sturzfluten häufiger werden. Dem Erosi-
onsschutz kommt daher eine wichtige Rolle zu.
Aus diesem Grund geht die Einladung auch 
besonders an die örtlichen Landwirte. Es geht 
um Fragen zu Wind- und Wassererosionen 
und um umsetzbare Strategien, um auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen den Bodenab-
trag zu reduzieren. 
– �Vortrag zum Thema „Erosion und Gewässer-

schutz“ Frau Eva Heilmeier, Amt für Ernäh-
rung Landwirtschaft und Forsten 

– �Vorstellung des Projektes „boden:ständig“ 
Herr Jonas Treml vom Amt für Ländliche Ent-
wicklung Unterfranken 

Ich freue mich auf Ihr Kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Waltraud Amrhein
1. Bürgermeisterin

Infoveranstaltung Windkraft
Informationsveranstaltung 
„Windkraft, Photovoltaik & Co – 
Ausbau der erneuerbaren Energien in 
unserer Region und Möglichkeiten für 
Bürgerinnen und Bürger“  
am 17.11.2024 um 17:30 Uhr  
im Haus des Gastes, Mespelbrunn
Als Regionaler Planungsverband beschäfti-
gen sich auch die Stadt Aschaffenburg sowie 
die Kreise Aschaffenburg und Miltenberg seit 
geraumer Zeit mit dem Ausbau der Windkraft. 
Hintergrund ist u.a. eine Bundesgesetzgebung, 
die alle Regionen verpflichtet, sogenannte Vor-
ranggebiete für Windenergie auszuweisen. 
Das öffentliche Beteiligungsverfahren hierzu 
wurde am 1. Oktober 2024 gestartet. 
Um unsere Region bei der Energieversorgung 
zukunftssicher und klimagerecht aufzustellen, 
wurde 2023 im Landkreis Aschaffenburg das 
Energiewerk des Landkreises Aschaffenburg 
(ELA) gegründet, dem auch die Gemeinde 
Mespelbrunn angehört. Zur Aufgabe des ELA 
gehört es u.a., Projekte mit erneuerbarer Ener-
gie (Photovoltaik, Windkraft, Biomasse etc.) 
in unserer Region zu entwickeln und dafür zu 
sorgen, dass die Wertschöpfung hier in der 
Region bleibt, z. B. durch die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger oder hier ansässigen 
Firmen. 
Chef des ELA ist Herr Klaus Wienand, der Ih-
nen in der Infoveranstaltung die Ziele des ELA 
und mögliche Bürgerbeteiligungen vorstellen 
wird. 
Die Infoveranstaltung steht allen Bürgerinnen 
und Bürgern der Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn offen. 
Stephanie Fuchs
1. Bürgermeisterin
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Regionalplan Bayer. Untermain 
Bekanntmachung
18. Verordnung zur Änderung des Regional-
plans Bayerischer Untermain (1);
Neufassung des Kapitels 5.2 „Energie“
Beteiligungsverfahren mit Einbeziehung 
der Öffentlichkeit gem. Art. 16 Bayerisches 
Landesplanungsgesetz (BayLplG) i.V.m. § 9 
Raumordnungsgesetz (ROG)
Die Verbandsversammlung des Regionalen 
Planungsverbandes Bayerischer Untermain 
hat am 01.10.2024 beschlossen, das Kapitel 
5.2 „Energie“ des Regionalplans fortzuschrei-
ben und das dafür erforderliche Beteiligungs-
verfahren durchzuführen.
Gemäß Art. 16 Abs. 1 BayLplG ist hierzu die 
Öffentlichkeit zu beteiligen und Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben.
Die Planunterlagen werden in der genannten 
Zeit auf den Internetseiten der Regierung von 
Unterfranken unter
https://www.regierung.unterfranken.bayern.
de/aufgaben/177666/177670/eigene_leistung/
el_00223/index.html → Menüpunkt „Aktuelle 
Beteiligungsverfahren“ und des Regionalen 
Planungsverbandes Bayerischer Untermain 
unter https://www.regionaler-planungsverband.de 
→ Menüpunkt „Windkraft“ eingestellt.
Gemäß § 9 Abs. 2 ROG sollen die Stellung-
nahmen bis zum Ablauf der Auslegungsfrist 
am 15.01.2025 elektronisch übermittelt wer-
den. Zum Beteiligungsformular gelangen Sie 
über folgenden Link https://formulare.lra-ab.
de/frontend-server/form/provide/25453/ oder 
einen QR-Code:

Gleichzeitig wird der Änderungsentwurf des 
Regionalplans einschließlich Begründung und 
Umweltbericht gemäß Art. 16 Abs. 3 Satz 1 
BayLplG i.V.m. § 9 Abs. 2 Satz 4 und Satz 5
ROG zur Einsicht ausgelegt bei 
Landratsamt Aschaffenburg
Bayernstraße 18, 63739 Aschaffenburg
Zimmer A-3.31/ 3. Stock
vom 15.11.2024 bis 15.01.2025
während der allgemeinen Besuchszeiten
(Mo. - Fr. 8 - 12 Uhr, Do. 14 - 17 Uhr)
Vor einer Einsichtnahme ist eine Terminverein-
barung unter der Telefonnummer 06021 / 394 
30 20 erforderlich.
Während der Weihnachtsferien weisen wir auf 
die Schließzeiten des Landratsamtes Aschaf-
fenburg vom 23.12.2024 bis 01.01.2025 hin.
Es besteht auch die Möglichkeit zur Abgabe 
einer Stellungnahme per E-Mail an
	 region1@reg-ufr.bayern.de 

oder per Briefpost an den 
	 Regionalen Planungsverband
	 Bayerischer Untermain 
	 (c/o Landratsamt Aschaffenburg,
	 Bayernstr. 18,63739 Aschaffenburg).
Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens (Be-
schluss des Regionalen Planungsverbandes 
einschl. Regionalplanentwurf) wird gemäß Art. 
2 Abs. 1 Nr. 4 BayLplG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4a 
ROG in einem Abwägungsdokument festgehal-
ten, das auf den o.g. Internetseiten veröffentlicht 
und bei der Regierung von Unterfranken – Hö-
here Landesplanungsbehörde – ausgelegt wird.
Mit Ablauf der Frist sind gemäß Art. 16 Abs. 2 
Satz 4 BayLplG alle Äußerungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen.
Rechtsansprüche werden durch die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit nicht begründet (Art. 16
Abs. 1 Satz 3 BayLplG).
Aschaffenburg, 29.10.2024
gez.
Dr. Alexander Legler
Landrat und Verbandsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

Landratsamt
Die Betreuungsstellen des Landkreises und 
der Stadt Aschaffenburg, der Sozialdienst 
katholischer Frauen e.V. Aschaffenburg 
sowie das Martinusforum Aschaffenburg-
Schmerlenbach e.V. laden ein zum Betreu-
ertreff für ehrenamtliche rechtliche Betreu-
erinnen und Betreuer
Am 26. November 2024 findet der nächste 
Betreuertreff im Martinushaus Aschaffenburg 
(Treibgasse 26) von 18:00 bis 20:00 Uhr statt.
Diagnose Demenz! Was kann da noch kom-
men? Was kann man tun?
Zu diesem Thema referiert, Dr. med. Dorr, 
Chefarzt der Klinik für Akutgeriatrie und geria-
trische Frührehabilitation am Klinikum Aschaf-
fenburg-Alzenau.
Geriatrische Patienten sind typischerweise nicht 
durch eine einzige Erkrankung beeinträchtigt, 
sondern weisen eine Multimorbidität auf. Sehr 
häufig ist eine Demenz zwar die Hauptdiagno-
se, wird aber durch zahlreiche Begleiterkran-
kungen im weiteren Verlauf verkompliziert. Eine 
Vielzahl von Diagnosen führt oft zu einer hohen 
Anzahl an Medikamenten, deren Wechselwir-
kungen es zu beachten gilt. Herr Dr. med. Dorr 
gibt Hinweise und Anregungen zum Umgang 
mit diesen Herausforderungen. 
Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmel-
dung möglich.
Anmeldung bitte bei der Betreuungsstelle des 
Landkreises Aschaffenburg unter
Tel.: 06021 - 394 - 5113 oder per E-Mail: 
Betreuungsstelle@Lra-ab.bayern.de
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Das Landratsamt Aschaffenburg, Fachstelle 
Bürgerschaftliches Engagement informiert 
über
Vortragsreihe für Vereine 2024
Online-Vortrag zum Thema:	
„Gezielte Öffentlichkeitsarbeit im Verein“
Am 
Mittwoch, den 27. November 2024 findet 
von 19:00 bis 21:00 Uhr 
ein Online-Vortrag zum Thema „Gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit im Verein“ statt, den die Fachstel-
le Bürgerschaftliches Engagement im Rahmen 
der Vortragsreihe für Vereine veranstaltet. 
Öffentlichkeitsarbeit wird in vielen Vereinen zur 
immer größeren Aufgabe, die leicht überfordern 
kann: Müssen wir eigentlich auf Facebook und 
Instagram sein und auch noch einen Newslet-
ter verschicken? Welche unserer Themen sind 
für die Presse geeignet? Welche Kommunika-
tionskanäle passen zu uns und können wir es 
überhaupt leisten, sie zu pflegen? 
Um gute Antworten auf solche Fragen zu fin-
den, ist eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit hilf-
reich: Im Workshop erfahren die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, wie sie ihre Zielgruppen 
analysieren und dann die passenden Kommu-
nikationskanäle auswählen. Sie erhalten einen 
Überblick über die Vor- und Nachteile gängiger 
Kanäle von Lokalpresse über Social Media bis 
Newsletter und diskutieren über Beispiele aus 
ihrer Praxis. So erhalten die teilnehmenden 
Vereine einen Werkzeugkasten für passge-
naue und gezielte Öffentlichkeitsarbeit. 
Referentin: 
Katrin Poese, gelernte Tageszeitredakteurin 
und freie Texterin für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit von gemeinnützigen Organisationen, 
Vereinen und Verbänden in Bayern
Die Veranstaltung wird gefördert durch das 
Bayerische Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung 
ist bis zum 20.11.2024 per E-Mail unter veran-
staltungen.fbe@Lra-ab.bayern.de erforderlich. 
Mit der „Vortragsreihe für Vereine“ möchte 
die Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement 
des Landratsamtes Aschaffenburg mit aktuel-
len und praxisnahen Themen insbesondere 
lokale Vereine und die darin ehrenamtlichen 
Tätigen in ihrer wertvollen Arbeit unterstützen. 
Für Ihre Anmeldung und weitere Informationen 
stehen Ihnen die Ansprechpartnerinnen der 
Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement 
gerne zur Verfügung: Frau Dietz / Frau Kunkel, 
Tel.: 06021 – 394 5118 oder E-Mail: buergeren-
gagement@Lra-ab.bayern.de

Vorlesen ist (k)eine Kunst! – 
Grundschulung für ehrenamtliche Lesepa-
tinnen und Lesepaten
Freitag, den 13.12.2024 von 14:30 bis 18:00 
Uhr im Landratsamt Aschaffenburg, Bayern-
str. 18, 63739 Aschaffenburg 
Späterer Erfolg beim (Lesen-)lernen steht in 
großem Zusammenhang mit der frühen Erfah-
rung mit Büchern und Geschichten! 
Doch wie liest man gut und lebendig vor? Wie 
können leseferne Kinder erreicht werden? In 
diesem Workshop werden kreative Möglichkei-
ten für Vorleseaktionen, sowie aktuelle Buchti-
tel bis hin zur App vorgestellt. 
Die Grundschulung bietet die Möglichkeit, sich 
auf das Abenteuer „Vorlesen für Kinder“ vorzube-
reiten. In der Schulung erhalten Sie ebenfalls ei-
nen Einblick in das Thema Vorlesen für Seniorin-
nen und Senioren mit entsprechenden Buchtiteln.
Die Referentin Christine Kranz ist seit über 30 
Jahren im Bereich für Leseförderung für die Stif-
tung Lesen tätig.   
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen 
bis zum 29.11.2024 telefonisch oder unter Ver-
anstaltungen.fbe@Lra-ab.bayern.de
Für weitere Informationen stehen Ihnen die 
Ansprechpartnerinnen der Fachstelle Bürger-
schaftliches Engagement gerne zur Verfügung: 
Frau Dietz  Tel.: 06021 – 394 5117  / Frau Kun-
kel, Tel.: 06021 – 394 5118 oder E-Mail: buer-
gerengagement@Lra-ab.bayern.de

Familienkongress am Bayerischen Untermain
„Informationen rund um den Familienalltag 
/ Im November in der Stadthalle und online“
Vielfältige Informationen rund um den Famili-
enalltag bietet der Familienkongress am Bay-
erischen Untermain am Samstag, 16. Novem-
ber, in der Stadthalle Aschaffenburg sowie am 
Donnerstag, 14. November und Dienstag, 19. 
November, in einem Online-Format.
Programm in der Stadthalle
Die Vorträge am Samstag, 16. November, von 
9 bis 15.30 Uhr, in der Stadthalle beleuchten 
zentrale Herausforderungen, mit denen Fami-
lien heutzutage konfrontiert werden.
Dr. Thomas Fuchs spricht zum Familienglück 
und bringt eine Anleitung zu einem glücklichen 
Leben mit Kindern mit.
Andreas Purschke bietet mit seinem Vortrag 
„good enough parents“ Infos zur Fehlerfreund-
lichkeit in der Erziehung. 
Monika Frank schaut sich genauer an, wie man 
als Familie entspannter durch die Schulzeit kommt 
und wie Schulstress vermieden werden kann. 
Jasmin Färber zeigt auf, wie es möglich ist im 
Familienalltag achtsam und wertschätzend mit-
einander zu kommunizieren.
Eine Lesung und das Gespräch mit Sarah Zöllner 
dreht sich um das Thema „Mütter. Macht. Politik“. 
Dazu spricht Caroline Ruck, Gleichstellungsbe-
auftragte des Landkreises Aschaffenburg mit 
Sarah Zöllner, Astrid Herold und Simone Stein.
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Das Angebot „Sternenkinder – wenn die Wiege 
leer bleibt“ von der Arbeitsgemeinschaft der Be-
ratungsstellen für Schwangerschaftsfragen ist ein 
Info- und Kreativ-Angebot, bei dem es ebenfalls 
die Möglichkeit gibt, ins Gespräch zu kommen. 
In der Stadthalle warten Infostände von regi-
onalen Beratungsstellen, den Jugendämtern 
und den Familienstützpunkten auf die Besu-
cherinnen und Besucher. Das MIZ bietet nach 
vorheriger Anmeldung eine kostenfreie Kinder-
betreuung für Kinder zwischen 3 und 10 Jah-
ren mit begrenzten Plätzen an.
Online-Programm
Am Donnerstag, 14. November, steht bei Dr. 
Senta Pfaff-Rüdiger die Medienerziehung bei 
digitalen Spielen im Mittelpunkt. 
Am Dienstag, 19. November wird beim Vor-
trag „Wie viel Inklusion verträgt unsere Ge-
sellschaft?“ von Anna Mendel die Teilhabe von 
Familien mit behinderten Kindern am gesell-
schaftlichen Leben besprochen. 
Beide Online-Vorträge gehen von 19.30 bis ca. 
21 Uhr.
Organisiert wird der Familienkongress von der 
Familienbildung der Landkreise Aschaffenburg 
und Miltenberg und der Stadt Aschaffenburg 
in Kooperation mit dem Regionalen Familien-
bündnis, Initiative Bayerischer Untermain. Die 
Lesung und das Gespräch zum Thema „Mütter. 
Macht. Politik.“ ist eine Zusammenarbeit mit 
den kommunalen Gleichstellungsstellen.
Infos und Anmeldung unter:  
www.familienkongress-untermain.de.
Weitere Informationen
Landratsamt Aschaffenburg
Präventive Jugendhilfe
Familienbildung
Elena Brunner-Weber u. Verena Knecht
Tel.: 06021/394-4357 oder -4351
Mail: familienbildung@Lra-ab.bayern.de
Internet: www.familie-ab.de
Kontakt:
Landratsamt Aschaffenburg
Pressestelle
Bayernstr. 18
63739 Aschaffenburg
Telefon: (06021) 394-1012
Telefax: (06021) 394-984 
E-Mail:   pressestelle@lra-ab.bayern.de
Pressesprecher: Petra Oleschkewitz, Sven Si-
mon, Meike Sahl

Bayerischer Bauernverband
Ein Ehemann ist keine Altersvorsorge!
Finanzielle Absicherung & Vorsorge
für Frauen
Jede vierte Frau ist ohne private Altersvorsorge: 
Überlegen Sie frühzeitig, ob die Rente aus-
reicht, um den Lebensstand „in etwa“ zu halten. 
Legen Sie mit Ihrem Partner gemeinsam fest, 
wer welche Ansprüche haben soll - nicht nur im 
Todesfall, auch bei einer Scheidung. Neben der 

gesetzlichen Rente gibt es viele Möglichkeiten, 
den Ruhestand abzusichern. Sie erhalten einen 
Überblick, was Sie beim Aufbau Ihrer Altersvor-
sorge beachten sollten. Selbst ist die Frau!
Termin:  	 08. November 2024, 19.00 Uhr
Wo:       	 Gasthaus „Zum Adler“, 
		  Großwallstadt
Referent: 	 Martin Engelmayr, bbv-Service 
Anmeldung an der     BBV Geschäftsstelle, 
Frau Krebs,  06021 42942-14 unbedingt er-
forderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.
Planen und Bauen –
Kommunal Verantwortung tragen
Sie erfahren inhaltliche Überlegungen und das 
rechtliche Verfahren. 
Wie bringen Sie sich im Gemeinderat ein? 
-   Gemeindeordnung 
-   Geschäftsordnung 
-   Tipps aus der Praxis 
-   Wer darf was tun? 
Wie finanzieren sich gemeindliche Aufgaben? 
-   Gesamthaushalt 
-   Kommunalabgaben 
-   Rechtliche Grundlagen 
Sie erweitern Ihr Wissen über allgemeine Rechts-
fragen in der Gemeinderatsarbeit und erhalten 
Detailkenntnisse in einzelnen Spezialgebieten, 
wie z. B im Baurecht und der Bauleitplanung 
vermittelt. Im Erfahrungsaustausch wird Ihnen 
gezeigt und erarbeitet, wie landwirtschaftliche 
Interessen erfolgreich vertreten werden können.
Termin:	 09. November 2024, 09.00 - 16.30 Uhr
Wo:        	 Hotel-Restaurant „Spechtshaardt“, 
		  Rothenbuch
Referent: 	 Eugen Köhler, 
		  Referent BBV Würzburg 
Anmeldung an der BBV Geschäftsstelle, 
Frau Krebs,  06021 42942-14 bis 31.10.2024  
unbedingt erforderlich.

Bezirk Unterfranken
Gut beraten – 
selbstbestimmt teilhaben!
Terminankündigung –
wohnortnahe Beratung
Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bie-
tet in Ihrer Region für Menschen mit Pflegebe-
dürftigkeit und/oder Behinderung und deren 
Angehörige sowie allen weiteren interessierten 
Personen eine individuelle Beratung zu The-
men der Eingliederungshilfe an.
Vor Ort Termine werden an folgenden Freita-
gen zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr im 
Rathaus der Stadt Aschaffenburg (Dalberg-
str. 15, 63739 Aschaffenburg) angeboten: 
08.11.2024, 13.12.2024, 10.01.2025, 
14.02.2025
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Terminvereinbarung unter:
	0931 7959-1349
	�beratung-eingliederungshilfe@bezirk-un-

terfranken.de
	�www.bezirk-unterfranken.de/beratung-egh 
NEU: Online-Beratungen rund um die The-
men Hilfe zur Pflege und Eingliederungshil-
fe! Buchen Sie Ihren Termin unter: 
www.bezirk-unterfranken.de/Online-Beratung

Gastschüler aus Lateinamerika 
(14 - 16 Jahre alt) suchen nette 
Gastfamilien
Die DJO - Deutsche Jugend in Europa sucht 
Gastfamilien in Deutschland für:
•	 Brasilien / Sao Paulo: 12.01. - 26.02.2025 
•	 Mexiko /Guadalajara 14.03. - 06.06.25 
•	 Peru/Arequipa: 10.05 - 06.06.2025 
•	 Brasilien /Porto Alegre: 22.06.  - 25.07.25 
Gegenbesuch möglich.
Kontakt: DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., 
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart.
Tel. 0711 658 65 33, Mob. 0172 632 63 22,
E-Mail: gsp@djobw.de
www.gastschuelerprogramm.de

Arbeitskreis Natur e.V.
Dammbach- Heimbuchenthal- Mespelbrunn
1.) Termine zum Vormerken:	     
- 16.11.2024:  Nistkastenreinigen mit Kindern
- 06.12.2024:  Nikolausfeier im AKN- Garten
- 04.01.2025:  Winterwanderung zur Heppe
2.) Kürbisschnitzen:
Unsere Kinder und vor allem auch die Erwach-
senen hatten großen Spaß am Kürbisschnitzen 
und manch originelles und schauriges Gesicht 
wurde gestaltet.
Am Schluss gab es noch Pommes und Würst-
chen für die Künstler. 
Danke an das Hotel „Wiesengrund“, das uns 
die Pommes zubereitete und kostenlos lieferte.
3.) Tümpelrunde Heimbuchenthal:
12 Helfer waren am letzten Samstag angetreten 
und konnten die anfallenden Arbeiten bestens 
ausführen. Vielen herzlichen Dank auch dafür!
4.) Nistkastenreinigen mit Kindern:
Der Termin wurde nochmals eine Woche nach 
hinten verschoben! Wer mitmachen möchte, 
bitte schnellstens anmelden!
Heimbuchenthal, den 4. November 2024
Hubert Brand
Hinweise auf unsere Website:
http://www.arbeitskreis-natur.de

Wanderfreunde Mespelbrunn-
Heimbuchenthal e.V.
Donnerstag, 14.11.2024: Ü-60-Wanderung, 
Seniorenwanderung nach Wildensee
Liebe Seniorinnen und Senioren,
unsere nächste Wanderung findet am Donners-
tag, 14.11.2024 statt. Treffpunkt um 10.00 Uhr 
am Parkplatz Wanderheim. Wir fahren nach 
Krausenbach (Parkplatz Abzweig Hundsrück). 
Von dort führt uns der Weg nach Wildensee 
zur Gaststätte „Waldfrieden“ zum Mittagessen. 
Nach gemütlichem Beisammensein treten wir 
den Rückweg an. Die einfache Wanderstrecke 
beträgt ca. 4 km. Gäste sind herzlich willkom-
men. Wir treffen uns bei jedem Wetter.
Mit freundlichen Wandergrüßen
euer Wanderführer Ernst Spatz
Tel.: 06092 79 98, Hd.:  0152 23 03 56 29
Einladung zur Weihnachtsfeier
Liebe Wanderfreunde,
wir laden Euch hiermit herzlich zu unserer Weih-
nachtsfeier am Samstag, 7.12.2024 ins Wan-
derheim ein. Los geht`s  ab 16:00 Uhr zum Ad-
ventskaffee mit selbstgebackenem Kuchen und 
Weihnachtsgebäck in gemütlicher Atmosphäre 
im stimmungsvoll geschmücktem Wanderheim. 
Neben einem bunten Rahmenprogramm wer-
den wir unsere Wanderführer ehren und ein 
deftiges Abendessen zu uns nehmen.
Wir freuen uns auf ein schönes Fest mit Euch.
Die Anmeldung ist verpflichtend und sollte spä-
testens bis zum 1.12. bei unserer Schriftführe-
rin Sabine Stein erfolgen: 06092 99 50 68 oder 
mobil 0151 41 26 30 42 ab 18:00 Uhr.
Eure Vortstandschaft
Sabine, Gaby und Markus
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Kath. Kirchennachrichten

„Allmächtiger Gott, der heilige Bischof Martin hat dich in seinem Leben und in seinem Ster-
ben verherrlicht. Lass auch in uns die Macht deiner Gnade wirksam sein, damit weder Tod 
noch Leben uns von deiner Liebe trennen.“
(Tagesgebet vom Gedenktag des Hl. Martin)
Am 11.11. begehen wir den Gedenktag des Heiligen Martin. Er ist einer der Kirchenpatrone unse-
rer Pfarreiengemeinschaft. Er lebte im 4. Jahrhundert, war Soldat, später Mönch und Bischof von 
Tours. Die bekannteste Begebenheit aus seinem Leben ist jene von der Mantelteilung am Stadttor 
von Amiens. Sie machte ihn für alle Zeiten zu einem Heiligen der Nächstenliebe, der Caritas. Der 
Brauch, an seinem Tag Lichter- und Laternenprozessionen abzuhalten, sagt, dass Martin zu seiner 
Zeit ein Licht für die Menschen war. Er fordert uns auf, ebenfalls Licht in der heutigen Zeit zu sein.
Samstag, 09.11.	
Heimbuchenthal	 18:30	 St. Martin, Messfeier zum Patrozinium und Hubertusmesse –
				    mit Begrüßung der Kommunionkinder, 
				    Segnung der Kommunionkerze u. Übergabe der Kinderbibeln
				    für Rosina Stegmann (3. Seelengottesdienst) / für Ruprecht u. Hedwig 
				    Kunkel / Rosa, Josef, Angela u. Johann Englert u. Angeh.; Fam.
				    Scherger; Emmi u. Wilfried Hefter / Familien Bräutigam, Elter,
				    Schippler u. Vallelonga / Isabell Bilz; Hildegard, Ferdinand u. Kurt
				    Bachmann u. Angeh. / Norbert Schäfer, Eltern u. Schwiegereltern;
				    Heinrich, Norbert u. Werner Schreck / Leo, Mathilde u. August
				    Spieler u. Claudia Busch / Frieda u. Anton Hirsch; Heinz Hofmann,
				    leb. u. verst. Angeh. / Alois u. Helene Martink; Karl Schreiber; Walter 
				    Zengel / Marianna Konefal; Roger Puentawen; Katharina Otto
Sonntag, 10.11.		  32. Sonntag im Jahreskreis
Dammbach	 08:30	 St. Valentin, Messfeier 
				    für Martha u. Walfried Krebs, Leo u. Sophie Krebs,  Lorenz u. Maria
				    Stapf / Maria, Alfred u. Walter Scherger, Albert u. Elvira Schmitt u.
				    Gerlinde Englert
Hessenthal	 10:00	 Wallfahrtskirche, Messfeier – 
				    mit Begrüßung der Kommunionkinder, 
				    Segnung der Kommunionkerze u. Übergabe der Kinderbibeln
				    für d. Leb. u. Verstorbenen d. Schuljahrgangs 1948/49 Hessenthal / 
				    Oswald u. Wilfried Spatz mit Familie, Kurt Poullie u. Familie Bittner / 
				    Alois Christ, Josef u. Kreszentia Spatz u. verstorb. Angeh. / Alfred u.
				    Dora Salg, leb. u. verstorb. Angeh. / Franz Zang, Frieda u. Theo Zang
				    u. Angeh. / Heinz Schreck u. Familie Gustav Bachmann, leb. u. verst.
				    Angeh. / Annemarie Farrenkopf u. Angeh.
			   15:00	 Wallfahrtskirche, Taufe
				    von Frida Noll
Montag, 11.11.	
Dammbach	 15:00	 Caritas Tagespflege, Wortgottesdienst m. Kommunionspendung 
Hessenthal	 17:00	 Wallfahrtskirche, Andacht zu St. Martin, anschl. Laternenumzug
Dammbach	 18:00	 Rosenkranz
			   18:30	 St. Valentin, Messfeier 
				    für Simon Schäfer, Eltern u. Schwiegereltern u. alle verstorb. Angeh.
Dienstag, 12.11.	
Dammbach	 18:00	 Rosenkranz
			   18:30	 St. Wendelin, Messfeier 
				    Rebecca Seus, Klara u. Alfons Brand Eltern u. Geschwister u. Rosa
				    Bachmann u. Angeh.
Mittwoch, 13.11.	
Hessenthal	 08:15	 Wallfahrtskirche, Messfeier
Donnerstag,14.11.	
Heimbuchenthal	 18:00	 Pfarrsaal, Anbetung
			   18:30	 Pfarrsaal, Messfeier 
				    für Elisabeth u. Richard Aulbach; Verst. d. Familien Klameth u. Friedl / 
				    Franz u. Lina Hermann
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Freitag, 15.11.	
Mespelbrunn	 08:15	 Kolbe-Kirche, Messfeier
Heimbuchenthal	 16:00	 Seniorenheim „Sonnenblick“, Messfeier
Samstag, 16.11.	
				    - Kollekte Diaspora -
Heimbuchenthal	 14:00	 St. Martin, Taufe
				    von Kiana Reinhardt
Mespelbrunn	 18:00	 Maximilian Kolbe-Kirche, Totengedenken am Kriegerdenkmal
			   18:30	 Maximilian Kolbe-Kirche, Vorabendmesse u. Hubertusmesse 
				    für Maria Ehser, 3. Seelengottesdienst / Karl, Rosel u. Ludwig
				    Bachmann u. Angeh. / Thomas Hau u. Lothar Wanzke / Walter 
				    Spielmann, Eugen u. Margareta Spielmann u. verstorb. Angeh.
				    Ursel u. Hans Berger, Erich Staab u. Walter Häuser / Fam. Schneider
				    u. Bachmann / Dora u. Konrad Fäth; Alfred Spatz, leb. u. verst. Angeh. / 
				    Waltraud Schüßler; Gerlinde Hohm / Ernst Stapf / Martin Roth
Sonntag, 17.11.		  33. Sonntag im Jahreskreis
				    - Kollekte Diaspora -
Dammbach	 08:30	 St. Valentin, Messfeier, anschl Totengedenken 
				    für die verstorbenen Mitglieder des Musikvereins Dammbachklänge
				    Wintersbach / Familien Büttner u. Rogall u. Angeh. / Herbert Hock
				    (85. Geburtstag) u. Angeh. / Josef Buller, Luzia Geistler, Sabine 
				    Kaminsky u. Angeh. / Hermann, Luise u. Stefan Stauder / Anna u. 
				    August Weis, Walter Weis, Elvira Weis, Hildegard u. Alexander 
				    Quatraccioni
	   			   musikalische Gestaltung: Dammbachklänge Wintersbach
Heimbuchenthal	 10:00	 St. Johannes, Messfeier, anschl. Totengedenken 
				    für Erna u. Friedrich Aulbach u. Angeh. (Legat) / alle leb. u. verst.
				    „Freunde d. St. Johannes-Kirche“ u. Spender für die Kirchen-
				    renovierung d. St. Johannes-Kirche (St) / Heinrich Kroth u. verst. 
				    Angeh. / Leb. u. Verst. des Schuljahrgangs 1944 Heimbuchenthal
I. Hinweise der Pfarreiengemeinschaft
Erstkommunion 2025
Die Begrüßung der Kommunionkinder in der Kirche mit Segnung der Kommunionkerze und Über-
gabe der Kinderbibel findet an folgenden Terminen statt:
Heimbuchenthal, St. Martin 		  am Samstag, 09.11.24 um 18:30 Uhr und
Hessenthal, Wallfahrtskirche 		 am Sonntag, 10.11.24 um 10:00 Uhr                          
Das zweite Gruppentreffen findet zu folgenden Terminen statt:                              
Dienstag, 12.11.2024 	 16:00 Uhr, Pfarrheim Wintersbach                                     
Mittwoch, 13.11.2024  	 16:00 Uhr, Pfarrheim Mespelbrunn                                         
Donnerstag, 14.11.2024  	 16:00 Uhr, Pfarrheim Heimbuchenthal          
Ministrantenausflug am 30.10.2024                                                                         
Über 20 Ministranten und Ministrantinnen aus unserer PG waren am Mittwoch, 30.10.2024 mit dem Bus 
und Zug in Würzburg und haben einen spannenden Tag in der Schwarzlichtfabrik – einem Indoor-Vergnü-
gungspark mit Spielen und Aktivitäten für alle Altersgruppen – mit 3D Minigolf und Workshops verbracht.
Hauskommunion in der PG
Am ersten Donnerstag und Freitag im Monat findet in unserer Pfarreiengemeinschaft die Hauskom-
munion für die Personen statt, die aus Altersgründen oder wegen Krankheit den Gottesdienst nicht 
mehr besuchen können, jedoch die Hl. Kommunion weiterhin empfangen möchten. Wenn auch 
Sie interessiert sind oder Fragen dazu haben, melden Sie sich bitte im  jeweiligen Pfarrbüro. Die 
genauen Zeiten entnehmen Sie bitte der Gottesdienstordnung.
Taufe
Aufgrund der aktuellen Personalsituation in unserer Pfarreiengemeinschaft möchten wir Sie bitten, 
Taufanfragen bis auf weiteres direkt mit dem jeweiligen Pfarrbüro abzusprechen. Taufandachten 
finden in der Regel sonntags um 14:00 Uhr statt. Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten sind weiter 
unten aufgeführt. 
Katholisches Seniorenforum - Adventsfahrt n. Bernried am Starnberger See mit Kloster Ettal 
Das Vorstandsteam des Katholischen Senioren-Forums Dekanat Aschaffenburg Ost/West und 
Spessart Nord/Mitte freut sich sehr, in diesem Jahr wieder eine Adventsfahrt anbieten zu können. 
Die Reise führt nach Bernried am Starnberger See vom 9. bis 12 .Dezember 2024, beinhaltet Fahrt, 
Übernachtung mit Halbpension und Führungen. Die ausführliche Beschreibung mit Anmeldebogen 
liegt auf dem jeweiligen Schriftenstand in den Kirchen unserer PG aus. 
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Ihr Seelsorgeteam:                    			                                        	      
Pfarrer Tadeusz Krawczyk,		   Tel. 06092 - 321                                                                                              
Ständiger Diakon Anton Hutka	  Tel. 06092 - 5184
Öffnungszeiten der Pfarrbüros in der PG:
Wir sind zu den unten genannten Öffnungszeiten persönlich für Sie da. Selbstverständlich können 
Messbestellungen auch telefonisch oder per E-Mail beauftragt werden.
Heimbuchenthal – St. Johannes – Straße 8, 63872 Heimbuchenthal
Montag und Donnerstag 	 09:00 - 11:00 Uhr  
Telefon: 06092/321, E-Mail: pfarrei.heimbuchenthal@bistum-wuerzburg.de
Dammbach – Wintersbacher Straße 68a, 63874 Dammbach 	
Dienstag 			  16:00 - 18:00 Uhr
Telefon: 06092/1504, E-Mail: pfarrei.wintersbach@bistum-wuerzburg.de
Hessenthal-Mespelbrunn – Hauptstraße 44, 63875 Mespelbrunn
Dienstag und Freitag 	 09:00 - 11:00 Uhr
Telefon: 06092/277, E-Mail: pfarrei.hessenthal-mespelbrunn@bistum-wuerzburg.de   
Telefonseelsorge               
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.                                                                                                               
Tel. Nr. 0800/1110111 oder 0800/1110222. Ihr Anruf ist kostenfrei.
II. Hinweise der einzelnen Pfarreien:
DAMMBACH
Kirchgeld
In diesen Tagen sollten Sie den Kirchgeldbrief erhalten. Wie jedes Jahr möchten wir Sie auch heuer 
wieder um Ihre Kirchgeldspende bitten. Das Kirchgeld hat nichts mit der Kirchensteuer zu tun, son-
dern ist ein direkter Solidarbeitrag von Ihnen an unsere Pfarrei. Der gesamte Erlös der Kirchgeld-
sammlung wird direkt von uns für die Pfarrei und ihre Projekte verwendet. Daher verknüpfen wir die 
jährliche Kirchgeldsammlung auch mit der Bitte um eine Spende über den Kirchgeldbetrag hinaus.
Wie im Kirchgeldbrief angegeben, bitten wir Sie Ihre Kirchgeldspende auf eines dern folgende 
Konten zu überweisen unter der Angabe „Kirchgeld 2024“ und Ihrem Namen:
Katholische Kirchenstiftung Wintersbach	 IBAN: DE63 7956 2514 0004 8430 10
Katholische Kirchenstiftung Krausenbach	 IBAN: DE04 7956 2514 0004 6543 40
Sie können das Kirchgeld aber auch weiterhin gerne in einem Umschlag ins Sammelkörbchen bei 
der Vorabend- oder Sonntagsmesse legen oder auch im Pfarrbüro abgeben. Das Kirchgeld ist eine 
unerlässliche Stütze für die Finanzierung der vielfältigen Aufgaben in unserer Pfarrei.
Das Kirchgeld ist steuerlich absetzbar; gerne erhalten Sie eine Kirchgeld- bzw. Spendenbeschei-
nigung im Pfarrbüro. Bis zu einem Betrag von 300 €, gilt bei einer Überweisung, ihr Kontoauszug 
als Spendenquittung.
Wir danken Ihnen vorab sehr herzlich für Ihre „Großzügigkeit“ und grüßen Sie freundlich!
Pfarrer Tadeusz Krawczyk, Kirchenpfleger Manfred Schäfer, Kirchenpfleger Thilo Hein
„Ich möchte eine heilige Messe bestellen“
Wir nehmen Ihre Messbestellung gerne während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro entgegen. Auch 
können Sie uns telefonisch (Tel. 06092/1504), per E-Mail (pfarrei.wintersbach@bistum-wuerzburg.
de) und per Formular Ihre Messbestellung mitteilen. Das Formular finden Sie in der jeweiligen Kir-
che im hinteren Teil bei den Schriftenständern. Das Geld in Höhe von 10 € können Sie im Pfarrbüro 
abgeben, in einem Briefumschlag mit Namen versehen in den Briefkasten des Pfarrbüros werfen 
oder den Briefumschlag in den Klingelbeutel geben. Auch können Sie das Geld gerne überweisen. 
Bei Gottesdiensten in St. Valentin/Wintersbach lautet die IBAN DE98 7956 2514 0304 8430 10.
Bei Gottesdienstbestellungen in St. Wendelin/Krausenbach lautet die IBAN DE48 7956 2514 0104 
6543 40. Bitte bestellen Sie Ihre Messen rechtzeitig, damit Sie auch zum gewünschten Termin 
gehalten werden können und auch im Pfarrbrief erscheinen.
Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag
Am Mittwoch, den 13. November 2024 laden wir die Senioren zu einem Informationsnachmittag in 
das Rathaus ein. Fr. Jakob vom Landratsamt wird uns über Neues aus dem Landratsamt berichten.
Über Hilfen bei Umbau daheim, welche Ämter sind zuständig, wo bekomme ich Hilfe.
Gerne können Sie Fragen an Fr. Jakob stellen.
Wir laden Sie ein ins Rathaus ab 14:30 Uhr. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung 
bei Anette Schäfer Tel.: 06092/7875
Neue Gesichter sind herzlich willkommen.
Für das Senioren-Team, Anette Schäfer
Vorankündigung – Pfarreinachmittag am Sonntag 24. November
Es ergeht eine herzliche Einladung an alle Pfarrangehörigen zu unserem traditionellen Pfarreinach-
mittag im Pfarrsaal im „Pfarrer-Marschall-Haus“. Wir beginnen um 14 Uhr mit einer Andacht in der 
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Kirche St. Valentin, die ganz im Zeichen des Dankes an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
unserer Pfarrei stehen wird. Gegen 14:30 Uhr schließt sich dann der eigentliche Pfarreinachmittag 
mit Kaffee, Kuchen und kalten Getränken an, bei dem auch wie gewohnt die beiden Kirchenver-
waltungen und das Pfarreiteam über ihre Tätigkeiten im vergangenen Jahr berichten werden. Die 
Gremien sowie das Seelsorgeteam stehen dabei auch gerne für Ihre Fragen und Anregungen 
bereit. – Lassen Sie uns einen schönen Nachmittag mit gemeinsamer Unterhaltung in angenehmer 
Runde verbringen! Es lädt Sie herzlich ein:
Pfr. Krawczyk, die beiden Kirchenverwaltungen und das Pfarreiteam
„Weihnachten im Schuhkarton“
Wie schon letzte Woche an dieser Stelle geschrieben, beteiligt sich unser Kindergarten St. Martin 
in diesem Jahr wieder an der weltweiten Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Bei die-
ser Aktion werden kleine Pakete in der Größe von Schuhkartons mit weihnachtlichen Geschenken 
und sinnvollen Gebrauchsgegenständen für bedürftige Kinder gepackt, die hauptsächlich wieder in 
Länder Osteuropas einschließlich der Ukraine gehen.
Dieses dankenswerte Vorhaben des KiGa-Teams in der diesjährigen Vorweihnachtszeit möchten 
wir von Seiten der Pfarrgemeinde gerne unterstützen. Die gepackten Pakete können Sie im Zeit-
raum vom 11. - 14. November 2024 zwischen 07:00 und 16:30 Uhr im Kindergarten, Winters-
bacher Straße 68a oder bei Dagmar Herrmann, Frühlingsstraße 6 in Dammbach am späteren 
Nachmittag bzw. frühen Abend abgeben.
Nähere Information zu der Aktion, die in diesem Jahr unter dem Motto steht „Liebe lässt sich ein-
packen“, finden Sie auch im Internet unter www.die-samariter.org. Flyer mit näheren Informationen 
zur Aktion finden sich auch in beiden Kirchen in Dammbach sowie im Dorfladen und beim Geldau-
tomaten am Rathaus.
Im Namen der bedürftigen Kinder freuen wir uns schon heute über Ihr Mitmachen!
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Samstag, 23.11.2024	 18:30 Uhr, St. Wendelin anschl. Totengedenken
Sonntag, 01.12.2024	 10:00 Uhr, St. Valentin
Samstag, 07.12.2024	 18:30 Uhr, St. Wendelin                          
 Sonntag, 15.12.2024	 10:00 Uhr, St. Valentin                                          
Sonntag, 22.12.2024	 08:30 Uhr, St. Wendelin
Öffnungszeiten der Bücherei
Erster Montag im Monat: 17:00 - 18:30 Uhr, donnerstags von 15:00 - 17:00 Uhr, an Feiertagen 
geschlossen. In den Schulferien sind gesonderte Öffnungszeiten möglich.
Infos und Kontakt:	 Bibkat-App oder www.bibkat.de/koebdammbach
			   E-Mail: koebdammbach@gmail.com                                                               
			   Mobile / WhatsApp: 0151 15 85 28 74 (Ramona Amrhein)                                              
			   Facebook und Instagram @koebdammbach
HEIMBUCHENTHAL  
Wochenendgottesdienste ab 02.11.2024 in St. Martin
Aufgund der schwierigen Heiz-Situation in der St.-Johannes-Kirche finden ab dem 02.11.2024 bis 
auf weiteres die Wochenendgottesdienste in der Kirche St. Martin statt. Die Werktagsgottesdienste 
donnerstags um 18:30 Uhr feiern wir ab November im großen Saal des Pfarrzentrums. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis!
Andacht zu St. Martin und Laternenumzug
Am Freitag, 08.11.2024 um 17:00 Uhr findet eine Andacht mit Martinsspiel in der Kirche St. Martin 
statt. Anschließend startet der Laternenumzug mit Reiter und musikalischer Begleitung des Musik-
vereins Elsavataler Musikanten und verläuft über die Hauptstraße, Elsavastraße und Wiesenweg 
zum Kindergarten. Dort ist gemütliches Beisammensein an der Feuerstelle. 
Patrozinium von St. Martin und Hubertusmesse
Am Samstag, 09.11.2024 feiern wir in der Hl. Messe um 10:00 Uhr das Patrozinium unseres Kir-
chenpatrons St. Martin und die Hubertusmesse, die von den Jagdhornbläsern des Schützenver-
eins musikalisch begleitet wird.
Kirchgeld
Wie jedes Jahr bitten wir Sie auch im Jahr 2024 wieder um Ihre Kirchgeldspende. Diese hat nichts 
mit der Kirchensteuer zu tun, sondern sie ist ein direkter Solidarbeitrag von Ihnen an unsere Pfarrei. 
In den nächsten Tagen werden Sie den Kirchgeldbrief in Ihrem Briefkasten finden. Darin erhalten 
Sie detaillierte Informationen, wozu wir Ihr Kirchgeld verwenden. Wir danken Ihnen schon jetzt für 
Ihre Solidarität und Unterstützung.
Straßenapostolat
Wir bitten die im Straßenapostolat engagierten Mitchristen, die Kirchgeldbriefe und Briefwahlunter-
lagen für die Wahl der Kirchenverwaltung auszutragen. Die Unterlagen bringen wir in den kommen-
den Tagen bei euch zuhause vorbei. Vielen Dank für die Unterstützung!
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Kirchenverwaltungswahl am 24.11.2024 
Am 24. November 2024 wird die neue Kirchenverwaltung für die nächsten 6 Jahre durch allge-
meine Briefwahl gewählt. Die Wahlunterlagen werden Ihnen in Kürze zugestellt. Die ausgefüllten 
Briefwahlunterlagen bitte bis zum 24.11.2024 16:00 Uhr in die Wahlurne im Kirchenvorraum der 
St.-Johannes-Kirche oder in den Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen.
Aus den Wahlvorschlägen sind folgende Personen – alphabetisch aufgelistet – bereit, sich als 
Kandidat aufstellen zu lassen:
Allig, Christian, 41 Jahre, Energieelektroniker, St.-Johannes-Straße 12
Hefner Günter, 71 Jahre, Jurist, Volkersbrunner Weg 21 
Heller, Rainer, 55 Jahre, gen. Bankbetriebswirt, Volkersbrunner Weg 27
Klameth Karl-Heinz, 72 Jahre, Dipl. Verwaltungswirt (FH), Flutgraben 1 
Meyerer, Markus, 35 Jahre, Maschinenbautechniker, Hauptstr. 30
Stürmer Horst, 66 Jahre, Polizeibeamter a.D., St. Martinus Str. 4
Weis Phillip, 42 Jahre, Industriekaufmann, Volkersbrunner Weg 15
Bitte gehen Sie zur KV-Wahl am 24.11. und geben Sie den Personen Ihres Vertrauens Ihre Stim-
me! Alle Informationen rund um die Kirchenverwaltungswahlen finden Sie unter www.kirchenver-
waltungswahl.de  
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 24.11.2024	 08:30 Uhr, St. Martin 
Samstag, 30.11.2024	 18:30 Uhr, St. Martin 
Sonntag, 08.12.2024	 10:00 Uhr, St. Martin
Sonntag, 15.12.2024	 08:30 Uhr, St. Martin 
Samstag, 19.12.2024    	 18.30 Uhr, St. Martin
Reinigung St. Johannes-Kirche 
Da ab dem 02.11.2024 bis Weihnachten die Wochenendgottesdienste in der Kirche St. Martin 
stattfinden, ist der nächste Einsatz erst Mitte Dezember geplant. 
In der KW 50 (09.12. - 15.12.2024) übernimmt die Gruppe von Patrizia Zimmermann das Reinigen 
der Kirche. Die Gruppe von Monika Simon kümmert sich in der KW 2 (06.01. - 12.01.2025) um die 
Kirchenreinigung.
Bücherei Öffnungszeiten
Sonntag von 10:30 -12:00 Uhr und Mittwoch, von 16:30 - 19:00 Uhr
Sie erreichen das Bücherei-Team telefonisch unter der Nummer 822 69 32 oder per 
E-Mail: koebheimbuchenthal@gmx.de
MESPELBRUNN-HESSENTHAL  
Aktion der Minis - Teeverkauf                                                                                 
Am Sonntag, 10.11.2024 planen die Minis nach dem Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Wallfahrts-
kirche einen Verkaufsstand mit heißem Tee. Der Erlös kommt der Minikasse zugute.	
Andacht zu St. Martin und Laternenumzug                                                      
Am Montag, 11.11.2024 startet um 16:00 Uhr der Martinszug am Spielplatz an der Elsava (Al-
leenweg) und geht weiter Richtung Feuerwehrhaus Hessenthal über die Hauptstraße zur Wall-
fahrtskirche. Dort findet gegen 17:00 Uhr eine Andacht statt. Anschließend Laternenumzug zum 
Kindergarten.
Kirchenverwaltungswahl am 24.11.2024 – Kandidatenaufruf 
Am 24. November 2024 wird die neue Kirchenverwaltung für die nächsten 6 Jahre durch allgemeine 
Briefwahl gewählt. Herzlichen Dank für Ihre Vorschläge für die Kandidatinnen und Kandidaten. Diese 
werden in nächster Zeit kontaktiert werden mit der Bitte, sich als KandidatIn zur Verfügung zu stellen. Alle 
Informationen rund um die Kirchenverwaltungswahlen finden Sie unter www.kirchenverwaltungswahl.de
Strickkreis                                                                                         
Am Montag, den 25. November treffen wir uns ab 14:00 Uhr wieder zur Strickrunde im kleinen Saal 
im Pfarrheim. Herzliche Einladung dazu!
Wir bedanken uns herzlich für eine großzügige Spende an Wolle und gestrickten Kleinigkeiten. 
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen
Sonntag, 24.11.2024	 10:00 Uhr, Wallfahrtskirche, anschl. Totengedenken      
Sonntag, 01.12.2024	 10:00 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche  	                           
Sonntag, 08.12.2024	 08:30 Uhr, Wallfahrtskirche                                             
Samstag, 14.12.2024	 18:30 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche                                  
Sonntag, 22.12.2024	 10:00 Uhr, Wallfahrtskirche
Gemeindebücherei im Pfarrheim, Tel. 06092/7171                                                 
Unsere Öffnungszeiten sind folgende:                                                            
Dienstag: 16:00 - 18:00 Uhr,  Mittwoch: 10:00 - 11:30 Uhr u. Sonntag:  10:00 - 12:00 Uhr
www.hessenthal-mespelbrunn.koeb-unterfranken.de
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Evang. Kirchennachrichten

Evang.–Luth. Kirchengemeinden Goldbach und Laufach
Pfarrstelle KG Goldbach – Pfarrerin Bettina Lezuo
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach, Tel. 06021 59 27 80, bettina.lezuo@elkb.de 
Pfarrstelle KG Laufach – z. Zt. vakant
Pfarramtsbüro KG Goldbach und Laufach – Kathrin Müller und Elke Kühl
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach, Tel.: 06021 516 02, Fax: 06021 36 70 66
pfarramt.goldbach@elkb.de, pfarramt.laufach@elkb.de
Homepage KG Goldbach – www.johanneskirche-goldbach.de
Homepage KG Laufach– www.petruskirche.de
Öffnungszeiten Pfarramt:
Dienstag	 09.00 - 11.00 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr (Elke Kühl)
Mittwoch	 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag	 15.30 - 17.30 Uhr
Bankverbindung Kirchengemeinde Goldbach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN: DE39 7955 0000 0000 1046 53 – BIC: BYLADEM1ASA
Bankverbindung Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN DE60 7955 0000 0000 1511 26
Förderkreis „Gemeindearbeit“ Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN DE12 7955 0000 0008 3279 26
Evang. Kindertagesstätte Arche Noah 
Johannesplatz 10, 63768 Hösbach, Telefonnummer: 06021 920 95 42
kita.archenoah.hoesbach@elkb.de, www.arche-noah-hoesbach.de
Evang. Kinderkrippe Vogelnest
Lorenz-Heim-Str. 65, 63773 Goldbach, Telefonnummer: 06021 404 36 35
kita.vogelnest.goldbach@elkb.de, www.vogelnest-goldbach.de

Achtung! 
Bitte beachten Sie, dass das Pfarramt bis auf weiteres am Dienstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr  
geöffnet ist. Am 31.10.2024 ist das Pfarramt nur bis 16.30 Uhr geöffnet.
Sonntag, 03.11.2024
09.30 Uhr  Gottesdienst, Petruskirche Laufach, 	 (Prädikanten Siebentritt)

Sonntag, 10.11.2024
10.00 Uhr  Gottesdienst, Johanneskirche Goldbach (Pfarrerin Lezuo)
	� Verabschiedung des alten Kirchenvorstandes im Gottesdienst und danach herzliche Einladung 

zum Kirchkaffee

Sonntag, 17.11.2024
09.30 Uhr  Gottesdienst, Petruskirche Laufach (Paulus)
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Johanneskirche Goldbach (Lezuo)
18.00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet, Johanneskirche Goldbach, (Keller, Mbuku, Lezuo)
18.00 Uhr  „Gottesdienst mal anders, Gottesdienstraum Schule“, Heimbuchenthal, Bergstraße 16

Verabschiedung des alten Kirchenvorstandes
Am 10. November 2024 wird der Kirchenvorstand der Amtsperiode 2018 bis 2024 feierlich im Got-
tesdienst verabschiedet. Nach dem Gottesdienst haben Sie Gelegenheit nochmals mit den Kir-
chenvorstandsmitglieder beim Kirchkaffee ins Gespräch zu kommen.

Projektchor 
Wir wollen wieder einen Einsatz mit dem Projektchor starten: 4x Probe, ein Auftritt im Gottesdienst 
Johanneskirche. Die Leitung hat Sonja Augustin.
Probentermine: Montag, 04.11. / 11.11. / 18.11. von 18 bis 20 Uhr
Auftritt: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag in der Johanneskirche am 24.11.2024, 10 Uhr
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Spieleabend
Herzliche Einladung zum 2. Spieleabend. Es erwartet Dich ein Abend mit Kniffel, Mensch-Ärgere-
Dich-Nicht und Co.
Ort:	 Gemeindesaal, Johanneskirche
Datum:	 08.11.2024, um 19.00 Uhr
Wer:	� Alle, die Lust auf einen geselligen Abend haben.
Essen:	� Für Snacks und Getränke ist gesorgt.
Anmeldung:	 Nicht notwendig!

Fröhlicher Kreis 60plus
Am 12.11.2024, um 15 Uhr treffen sich die Senioren in Goldbach im Gemeindesaal. Frau Ellen 
Ansmann wird einen Vortrag zum Thema „Teilen – soviel du brauchst“ halten.

„Gottesdienst mal anders“ in Heimbuchenthal am 17.11.2024 „Wie geht Glaube im Alltag?“ 
So alt wie unser Glaube ist, so alt ist auch diese Frage. Für Christinnen und Christen bleibt es eine 
fortwährende Herausforderung ihren Glauben in ihrem Alltag zu leben. 
Da sich die Gesellschaft zunehmend von christlichen Werten abwendet, wird diese Aufgabe nur 
noch größer. Aber aufgeben, geht nicht! Gemeinsam gehen wir bei zwei Schwestern in die Lehre, 
die schon zu Jesu Zeiten über diese Frage in den Streit geraten sind.

Offene Kirche
Sonntags ist die Johanneskirche nach dem Gottesdienst bis 18 Uhr für eine Zeit der Stille und des 
persönlichen Gebets geöffnet.

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Eschau
Anschrift:  		  Rathausstraße 17, 63863 Eschau
Telefon:  			  09374 / 1270, Fax:  09374 / 1202
E-Mail: 			   pfarramt.eschau@elkb.de
Homepage		  www.eschau-evangelisch.de
Bürostunden:		  Di., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr u. Do. 14.30 - 18.00 Uhr
Gemeinde-Assistentin: 	 Britta Heider – 09374 / 1270
Jugendreferentin		  Lena Riegel, 0170 / 189 35 66, lena.riegel@elkb.de 
Geschäftsführende Pfarrerin	 Romina Englert, 09374 / 97 07 40 oder 01520 / 447 76 37, 
				    romina.englert@elkb.de – Leitung, Spritualität und Familienarbeit
Gemeindediakonin		  Anke Himmel  – Seniorenarbeit, Erwachsenenbildung und Ökumene,  
				    0176/20058033 anke.himmel@elkb.de
Internetseite:		  www.eschau-evangelisch.de oder auf 
				    Instagram unter @eschauevangelisch

Gottesdienste:
Sonntag, 10.11.24
10:30 Uhr  Mini-Gottesdienst, Rel.-Päd. Riegel und Team, Kirche Eschau
Mittwoch, 13.11.24
19:00 Uhr  Nacht der Lichter, Pfrin Englert und Team, Betsaal Mönchberg
Samstag, 16.11.24
10:00 Uhr  KinderKirche in Aktion, Kiki-Team, Kirche Wildensee
Kasualien
Bei Taufen, Trauungen, Ehejubiläen und anderen anlassbezogenen Segensfeiern begleiten wir 
Sie gerne. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro oder werfen Sie 
einen Blick auf unsere Internetseite unter „Lebensbegleitung“.
Folgende Tauftermine sind in den kommenden Wochen noch frei: 23.11. / 24.11 / 30.11. / 07.12. / 
08.12. oder jederzeit nach Absprache im Gemeindegottesdienst.
Regelmäßige Termine:
Donnerstag, 07.11.24
14:30 Uhr  Bibelstunde, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau; Kontakt: Franz-Josef Döring
Freitag, 08.11.24
17:00 Uhr  Krippenspielprobe, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau,
	 Kontakt: Lena Riegel (0170-1893566)
19:00 Uhr  Kirchenkino, Kirche Eschau, Kontakt: Lena Riegel (0170-1893566)
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Sonstiges:
Sankt Martin – Laternenweg am 15. November 
„Ich geh mit meiner Laterne...“, heißt es in diesem Jahr am 15. November 2024 ab 17.00 Uhr wie-
der. Los geht der Laternenweg in der Epiphaniaskirche. In Gruppen ziehen wir durch die Straße 
und enden am Abenteuerland. Dort lassen wir den Abend gemütlich bei Würstchen, Punsch und 
Glühwein ausklingen. Bitte Tassen mitbringen! Alle Interessierten können sich hier bis zum 11. 
November anmelden: www.evangelische-termine.de 
KinderKirche in Aktion in Wildensee
Am Samstag, den 16. November 2024. Pack deine Koffer, denn unsere Weltreise geht los! Unser 
erstes Ziel: Israel. Dich erwartet in der Kapelle „Zum guten Hirten“ von 10.00 - 12.00 Uhr unbe-
kanntes Essen, begeisternde Musik und ein Land, das uns alle überraschen wird. Gemeinsam ent-
decken wir das Land, in dem Jesus lebte. Bist du bereit für ein Abenteuer, das die Zeit zurückdreht 
und uns an einen ganz besonderen Ort bringt?
Gemeindeausflug nach Würzburg
Am Samstag, den 16. November, machen wir einen Ausflug in den Kiliansdom in Würzburg. Dort 
findet um 19.30 Uhr die „Nacht der Lichter“ statt. Singen, Beten und Schweigen in stimmungsvol-
ler Atmosphäre im Geiste von Taizé steht auf dem Programm. Nähere Informationen bei Romina 
Englert. Wer Interesse hat, mit dabei zu sein, kann sich bis zum 14. November im Gemeindebüro 
anmelden. Abfahrt in Eschau ist um 18.00 Uhr. Um einen Unkostenbeitrag von 5 € wird gebeten.
Gottesdienst Mal Anders in Heimbuchenthal
„Wie geht Glaube im Alltag?“ So fragen wir beim letzten Gottesdienst unserer Themenreihe „Glau-
be mal angefragt“ beim Gottesdienst mal Anders in unserem Gottesdienstraum in der Volksschule 
in Heimbuchenthal am 17. November 2024 um 18.00 Uhr. Denn so alt wie unser Glaube ist, so alt 
ist auch diese Frage.
                                ---
Christus erkennen heißt seine Wohltaten erkennen.
                     Philipp Melanchthon
                                ---

DAMMBACH l Telefon 0 60 92 - 99 93 36
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Amt für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken
Dorferneuerung Eschau 3
Markt Eschau, Landkreis Miltenberg
Gz. LD-B – A 7556 - 2628
Ausführungsanordnung
Im Dorferneuerungsverfahren Eschau 3 wird 
die Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit 
dem 20.12.2024 an die Stelle des bisherigen 
Rechtszustands.
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit 
der Folge, dass Widersprüche und Anfech-
tungsklagen keine aufschiebende Wirkung 
haben.
Gründe
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteilig-
ten in gesetzlich vorgeschriebener Weise be-
kannt gegeben.
Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Sei-
ne Ausführung konnte daher angeordnet wer-
den (§ 61 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–).
Die sofortige Vollziehung der Ausführungs-
anordnung wird angeordnet, damit aus einem 
längeren Aufschub der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes den Beteiligten auf dem 
Gebiet des Grundstücksverkehrs keine erheb-
lichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb ei-
nes Monats nach dem ersten Tag der öff ent-
lichen Bekanntmachung Widerspruch beim 
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, 
Zeller Straße 40, 97082 Würzburg, (Postan-
schrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg) ein-
gelegt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Diese Anordnung kann innerhalb von vier Mo-
naten ab dem 11.11.2024 auch auf der Inter-
netseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken auf der Seite Projekte in Unter-
franken unter
„Öff entliche Bekanntmachungen in Flurneuord-
nungen und Dorferneuerungen“ eingesehen 
werden.

Gemeinde 
    Dammbach

AMtlicher teil

Einladung zur Gedenkfeier am 
Kriegerdenkmal
Am Volkstrauertag gedenken wir der Opfer von 
Krieg und Gewalt. 
Herzliche Einladung zur Teilnahme jeweils 
nach dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal
• St. Wendelin 
 Samstag, 23. November, 18:30 Uhr
• St. Valentin
 Sonntag, 17. November, 8:30 Uhr
Waltraud Amrhein,  
1. Bürgermeisterin

Steuertermin 15.11.2024
bitte beachten Sie die Hinweise zum Steuerter-
min 15.11.2024 im VG-Teil.

Infoabend Starkregenfälle und 
Bodenerosion 
Infoabend – Starkregenfälle und Bodenero-
sion, was tun? am 12.11.2024 um 18:30 Uhr
bitte beachten Sie die Hinweise zum Infoabend 
im VG-Teil.

Schulung
Herz-Lungenwiederbelebung
Die Feuerwehr Dammbach bietet in Koopera-
tion mit der Gemeinde Dammbach für die Be-
völkerung eine Schulung in Herz-Lungenwie-
derbelebung (HLW) an.
Diese fi ndet am Freitag, 22.11.24 um 19 Uhr 
im Schulungssaal (Sitzungssaal Rathaus) statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Bür-
gerinnen und Bürger unserer Gemeinde ge-
dacht. Es gibt keine Teilnahmevoraussetzung.
Es ist lediglich eine kurze Anmeldung (tele-
fonisch oder per Whattsapp/SMS) unter 0170 
685 37 49 (Projektleiter Martin Schmitt) erfor-
derlich.
Waltraud Amrhein      Martin Schmitt
1. Bürgermeisterin      Feuerwehr Dammbach
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Kesselfl eisch – Vorabinfo
Brat-, Blut- und Leberwürstchen – zur Mit-
nahme!
Auch dieses Jahr gibt es natürlich wieder un-
sere frischen Brat-, Blut- und Leberwürstchen. 
Diese können am 16.11.2024 ab 15 Uhr, nur 
nach erfolgter Vorbestellung, im Sportheim ab-
geholt werden.
Vorbestellungen nimmt Hermann  bis ein-
schließlich 10.11.2024  unter Telefon 0160 95 
37 91 09 ab 18 Uhr entgegen. Danach ist keine 
Bestellung mehr möglich!
Zum Verzehr im Sportheim ist keine Vorbestel-
lung erforderlich.
Seniorenstammtisch – montags 15:00 Uhr
- Bitte beachten Sie auch die Anzeige
in diesem Heft -

SpVgg Wintersbach 1949 e. V.
Termin zum Vormerken
30.11.24  Lakefl eischbraten mit kleinem Weih-
nachtsmarkt!
Danke dem TSV Krausenbach
Für das Ausleihen des Rasenmähers zum Mä-
hen des Trainingsplatzes!

SpVgg Hobbach/Wintersbach 
2013 e. V.
Ergebnisse
VfR Nilkheim–
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach  1:3
 Tore: Michael Czapla 2 u. Romeo Protze
Vorschau:
Sonntag, 10.11.24 um 14 Uhr
SV Gencler Birl. A´burg –
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach
Sonntag, 17.11.24 um 14 Uhr
SG Hobbach/Wintersbach/Krausenbach –
VfR Großostheim
Schaut doch auch bei 
Instagram @sg_hob_winters_krausenbach oder 
@spvgg_wintersbach1949 vorbei, immer aktuell 
Die Vorstandschaft

VdK Ortsverband
Heimbuchenthal-Dammbach
Jahreshauptversammlung
Herzliche Einladung zu unserer Jahreshaupt-
versammlung mit Ehrungen und Neuwahlen im 
Gasthaus „Rose“ in Dammbach am 22.11.2024 
um 17:00 Uhr.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Grußworte des Kreisverbandes
4. Bericht des Kassiers

(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108
554/index.php)

Hinweis
Förderanträge für private Maßnahmen in 
der Dorferneuerung und die Förderung von 
Kleinstunternehmen können längstens bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes, das ist der 
Ablauf des 19.12.2024, beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Unterfranken, Zeller Straße 40, 
97082 Würzburg gestellt werden.
Würzburg, 04.11.2024
gez. Johannes Krüger
Leitender Baudirektor

nichtAMtlicher teil

Veranstaltungen
Dammbach November 2024
Samstag, 09.11.2024 15:00 Uhr 
Ortspokal, Schützenverein
Montag, 11.11.2024
St. Martin, Kindergarten
Dienstag, 12.11.2024  18:30 Uhr
Infoabend – Starkregenfälle und Bodenerosi-
on, was tun? 
Samstag, 16.11.2024  11:00 Uhr 
Kesselfl eischessen, TSV
Sportheim Krausenbach, 
Samstag, 16.11.2024  18:30 Uhr 
Hl. Messe zum Volkstrauertag 
mit anschl. Totengedenken durch Gemeinde, 
St. Wendelin Krausenbach, Pfarreiteam PGR
Sonntag, 17.11.2024  08:30 Uhr 
Hl. Messe zum Volkstrauertag 
mit anschl. Totengedenken durch Gemeinde, 
St. Valentin Wintersbach, Pfarreiteam PGR
Donnerstag, 21.11.2024  14:30 Uhr 
Einweihung der Krippengruppe
Freitag, 22.11.2024  19:00 Uhr 
Schulung Herz-Lungenwiederbelebung, 
Rathaus Dammbach

TSV Krausenbach
Ergebnisse:
Sonntag, 03.11. 
VfR Nilkheim – 
(SG) Hobb./Wintersb./Krausenb.  1:3
 Tore: Michael Czapla 2x, Romeo Protze
Vorschau:
Sonntag, 10.11.  14:00 Uhr
SV Gencler Birl. A‘burg –
(SG) Hobbach/Wintersbach/Krausenbach
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5.	 Ehrungen
6.	 Entlastung der Vorstandschaft
7.	 Neuwahlen
8.	 Verschiedenes
Beweist bitte durch eure zahlreiche Teilnahme 
eure Verbundenheit mit dem VdK und euer In-
teresse am Ortsverband.
VdK Ortsverband Heimbuchenthal Dammbach
Die Vorstandschaft

Schützenverein Dammbachtal
Herzliche Einladung
zum Ortspokalschießen
am Samstag, dem 09.11.2024
ab 15:00 Uhr
im Schützenhaus in der Taubendelle.
Es warten wieder tolle Preise und leckeres Es-
sen auf Euch.
Teilnehmen können nicht nur Vereine, sondern 
auch Clubs, Freundeskreise und Familien.
Jede angemeldete Mannschaft besteht aus 4 
Schützen ab 12 Jahren.
Die Startgebühr beträgt 12 Euro pro Mannschaft. 
Telefonische Voranmeldung unter 0175 707 60 11.
Wir freuen uns darauf, Euch im Schützenhaus 
begrüßen zu dürfen.

Seniorenkreis Dammbach
Herzliche Einladung zum Seniorennachmitag
Am Mittwoch, den 13. November 2024 laden 
wir die Senioren zu einem Informationsnach-
mittag in das Rathaus ein. Frau Jakob vom 
Landratsamt wird uns über Neues aus dem 
Landratsamt berichten.
Über Hilfen bei Umbau daheim, welche Ämter 
sind zuständig, wo bekomme ich Hilfe.
Gerne können Sie Fragen an Frau Jakob stel-
len. Wir laden Sie ein ins Rathaus ab 14:30 Uhr. 
Um besser planen zu können, bitten wir um An-
meldung bei Anette Schäfer Tel.: 06092/7875
Neue Gesichter sind herzlich willkommen.
Für das Senioren-Team
Anette Schäfer

Imkerverein Dammbach
Herbstversammlung
des Imkervereins Dammbach
Die Herbstversammlung des Imkervereins fin-
det am Freitag, 08.11.2024 statt. Sie beginnt 
um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zur Rose“.
Themen: 
- Bericht von der Kreisversammlung
- Asiatische Hornisse Vespa valutina
- �Besprechung von Vorhaben in der nächsten Zeit
- Wünsche und Anträge
Alle Imkerinnen und Imker und Interessierte 
sind dazu herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft

Ihr Jahr. 
Ihr Design. 

Ihr Kalender!

Gestalten Sie 
Ihren individuellen  
Firmenkalender 
genau nach Ihren Vorstellungen – 
mit maßgeschneiderten Designs, 
die perfekt zu Ihrem Unternehmen 
passen. Ob für Mitarbeiter oder als 
Geschenk für Kunden:  

Bei uns wird jeder Kalender zu  
einem einzigartigen Highlight.

DRUCKEREI TÜBEL GMBH
seit 1949

Philipp-Kachel-Str. 2 · 63911 Klingenberg 
Telefon 0 93 72 / 4 08 38 60

email@tuebel-druck.de
www.tuebel-druck.de
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  Gemeinde 
Heimbuchenthal

AMtlicher teil

Totengedenken zum Volkstrauertag
Am Sonntag, 17.11.2024 fi ndet das Totenge-
denken nach dem 10:00 Uhr Gottesdienst am 
Kriegerdenkmal an der St. Johanneskirche statt.
Ich bitte die Vereine mit ihren Fahnenabord-
nungen sich zu beteiligen.
Programmablauf
1. Musikstück
2. Gebet Pfarrer Krawczyk
3. Musikstück
4.  Ansprache Bürgermeister zum Totengedenken
5. Musikstück
Ich hoff e auf zahlreiche Teilnahme und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Stenger
1. Bürgermeister

Steuertermin 15.11.2024
bitte beachten Sie die Hinweise zum Steuerter-
min 15.11.2024 im VG-Teil.

Infoabend Starkregenfälle und 
Bodenerosion 
Infoabend – Starkregenfälle und Bodenero-
sion, was tun? am 12.11.2024 um 18:30 Uhr
bitte beachten Sie die Hinweise zum Infoabend 
im VG-Teil.

Amt für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken
Dorferneuerung Eschau 3
Markt Eschau, Landkreis Miltenberg
Gz. LD-B – A 7556 - 2628
Ausführungsanordnung
Im Dorferneuerungsverfahren Eschau 3 wird 
die Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit 
dem 20.12.2024 an die Stelle des bisherigen 
Rechtszustands.
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit 
der Folge, dass Widersprüche und Anfechtungs-
klagen keine aufschiebende Wirkung haben.
Gründe
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteilig-
ten in gesetzlich vorgeschriebener Weise be-
kannt gegeben.

Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Sei-
ne Ausführung konnte daher angeordnet wer-
den (§ 61 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–).
Die sofortige Vollziehung der Ausführungsa-
nordnung wird angeordnet, damit aus einem 
längeren Aufschub der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes den Beteiligten auf dem 
Gebiet des Grundstücksverkehrs keine erheb-
lichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb ei-
nes Monats nach dem ersten Tag der öff ent-
lichen Bekanntmachung Widerspruch beim 
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, 
Zeller Straße 40, 97082 Würzburg, (Postan-
schrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg) ein-
gelegt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Diese Anordnung kann innerhalb von vier Mo-
naten ab dem 11.11.2024 auch auf der Inter-
netseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken auf der Seite Projekte in Unter-
franken unter
„Öff entliche Bekanntmachungen in Flurneuord-
nungen und Dorferneuerungen“ eingesehen 
werden.
(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108
554/index.php)

Hinweis
Förderanträge für private Maßnahmen in 
der Dorferneuerung und die Förderung von 
Kleinstunternehmen können längstens bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes, das ist der 
Ablauf des 19.12.2024, beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Unterfranken, Zeller Straße 40, 
97082 Würzburg gestellt werden.
Würzburg, 04.11.2024
gez. Johannes Krüger
Leitender Baudirektor
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Ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses zur Er-
weiterung des Geltungsbereiches 
für den Bebauungsplan „Verlän-
gerung Kapellenweg“ gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat Heimbuchenthal hat in sei-
ner Sitzung vom 10.10.2024 den Aufstellungs-
beschluss zur Erweiterung des Geltungsberei-
ches für den Bebauungsplan „Verlängerung 
Kapellenweg“ gefasst.
Der Bebauungsplan bezieht sich auf das Ge-
biet gemäß nachstehendem Lageplan und ist 
Bestandteil des Gemeinderatsbeschlusses.

Lageplan
Mit der Erweiterung des Geltungsbereiches um 
die Flurnummern 4300/5 (ganz) und 4445 (teil-
weise) liegen folgende Flurstücke in der Ge-
markung Heimbuchenthal im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans:
Fl. Nrn. 4300/5, 4435, 4436, 4437, 4438, 4440, 
4441, 4441/1, 4441/2 (alle vollständig) sowie 
4310/1, 4439, 4445, 4684, 4685, 4686, 4690 
(alle teilweise).
Der räumliche Geltungsbereich des aufzustel-
lenden Bebauungsplans kann im Rathaus der 
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 81 in 63872 
Heimbuchenthal während der allgemeinen 
Öffnungszeiten bzw. auf der Internetseite der 
Gemeinde unter www.vgem-mespelbrunn.de/
Heimbuchenthal/Aktuelles eingesehen werden.
Der Bebauungsplan wird zweistufig im Regel-
verfahren durchgeführt. Dementsprechend ist 
für den Bebauungsplan ein Umweltbericht und 
ein Grünordnungsplan zu erarbeiten.
Sachverhalt:
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB wurde darum gebeten, den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans in süd-
östliche Richtung um die Flurnummern 4300/5 
(ganz) und 4445 (teilweise) zu erweitern, um 
die aktuell eingeschränkte Bebauungsmöglich-
keit auf dem Vordergrundstück (siehe Auszug 
aus dem Bebauungsplan „Oberdorf – Teilge-
biet am Kapellenweg“) durch Zusammenle-

gung der beiden Parzellen zu verbessern.
Die Geltungsbereichserweiterung um ein zusätz-
liches Baugrundstück stellt eine sinnvolle Ergän-
zung zur Arrondierung des Ortsrandes dar.
Heimbuchenthal, 05.11.2024
Rüdiger Stenger
1. Bürgermeister

Protokoll der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates Heimbuchenthal 
vom Donnerstag, 10.10.2024 um 
19:30 Uhr im Schulungsraum des 
Feuerwehrgerätehauses, 
Raiffeisenstr. 2, Heimbuchenthal 
1.	 Begrüßung und Protokollanerkennung
Bürgermeister Rüdiger Stenger begrüßt den zwei-
ten Bürgermeister Dieter Schäfer, den dritten Bür-
germeister Christian Fries, alle Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte, Geschäftsleiterin Christina 
Bathon, Schriftführerin Julia Kuehnel Ojeda sowie 
die Zuhörerschaft. Herr Englert ist als Vertreter 
der Presse anwesend. Er teilt weiter mit, dass sich 
Landrat Dr. Alexander Legler und der Fachbe-
reichsleiter des Natur- und Immissionsschutzes, 
Herr Eyring verspäten und der Tagesordnungs-
punkt 2 somit zeitlich verschoben wird.
Es wird festgestellt, dass fristgerecht und ord-
nungsgemäß geladen wurde und das Gremium 
in allen Punkten beschlussfähig sei. Einwände 
gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.
Das Protokoll der letzten öffentlichen Sit-
zung vom 05.09.2024 wird einstimmig aner-
kannt (12:0).
2.	� Biosphärenregion – Beratung und Be-

schlussfassung zur Befürwortung eines 
Biosphärenreservates Spessart und Be-
reitstellung von Flächen für Kernzonen 
(Anlagen bereits erhalten) – Für Fragen 
stehen Fachleute der Umweltabteilung 
des LRA zur Verfügung

Der Bürgermeister begrüßt Landrat Dr. Alex-
ander Legler und den Fachbereichsleiter des 
Natur- und Immissionsschutzes und des staat-
lichen Abfallrechts, Herr Eyring, die nun für 
Fragen des Gemeinderates und der Zuhörer-
schaft zur Verfügung stehen.
Er teilte mit, dass der Gemeinderat im Vorfeld 
eine Auflistung zum Für – und Wider des Ta-
gesordnungspunktes Biosphärenregion erhal-
ten hat und es einige Befürworter aber auch 
Gegner zu diesem Thema gibt.
Der Landrat, Dr. Alexander Legler ergreift das 
Wort und erklärt, dass die Biosphärenregion ein 
Schutzgebiet bzw. eine Förderkulisse darstellt 
und für die Umgebung ein zusätzlicher Image-
gewinn ist, für die finanzielle Mittel vom Freistaat 
Bayern zur Verfügung gestellt werden. Wenn Pro-
jekte angemeldet werden, können diese Förder-
mittel dann auch in Anspruch genommen werden. 
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Ein Gemeinderatsmitglied erkundigt sich nach 
dem Mehrwert für die Gemeinde Heimbuch-
enthal und der Notwendigkeit. In der Bevölke-
rung könnte die Befürchtung nach zusätzlicher 
Bürokratie und anfallenden Kosten aufkom-
men. Die Vorteile müssten daher konkreter 
veranschaulicht werden.
Der Landrat erklärt, dass eine Biossphärenre-
gion nicht mit Fremdbestimmung und zusätzli-
cher Bürokratie einhergeht. Die UNESCO prüft 
lediglich nach zehn Jahren, ob alle Kriterien 
der Biosphärenregion noch erfüllt sind. Der 
Mitarbeiter der Verwaltung der Biosphären-
region sind beim Freistaat Bayern angestellt 
und unterstützen die Kommunen bei der Ent-
wicklung und der Förderung der Region. Es 
wird ein „Wohlfühlprojekt“ mit einem zusätzli-
chen Label und einem klaren Bekenntnis zur 
Nachhaltigkeit geschaffen. Der Vorteil besteht 
darin, dass Mittel vom Freistaat zur Verfügung 
gestellt werden um regionale Projekte zu ent-
wickeln. Die Biossphärenregion ist als eine 
große Förderkulisse zu betrachten, in der sich 
die Kommunen – wenn sie dies wünschen – 
einbringen können und Projekte entwickelt 
werden, die einzelne Kommunen aus eigener 
Kraft oftmals nicht angehen könnte.
Im Gemeinderat kommt außerdem die Frage 
zum Zeitraum der Umsetzung auf. Hier erläutert 
Dr. Alexander Legler, dass erst nach Zustim-
mung der betroffenen Gemeinden und mit aus-
reichender Beteiligung ein Antrag gestellt wer-
den kann. Die Dauer bis zur Anerkennung als 
Biosphärenregion schätzt er auf circa 2,5 Jahre.
Darüber hinaus präsentiert Bürgermeiste Sten-
ger eine Fläche von ca. 40 Hektar Wald an der 
Leite, welches sich ggf. als Kernzone eignen 
würde. Aufgrund der steilen Hanglage des Be-
standes ist dieser sowieso nur schwer zu be-
wirtschaften und könnte daher auch für eine 
Stilllegung vorgesehen werden.
Bürgermeister Rüdiger Stenger schließt diesen 
Tagesordnungspunkt ab und bedankt sich bei Dr. 
Alexander Legler und Herrn Eyring für die fachli-
che Unterstützung und Beantwortung der Fragen.
Mehrheitlich stimmt der Gemeinderat zu, 
dass er einer möglichen Biosphärenregion 
positiv gegenübersteht (8:4).
Mehrheitlich stimmt der Gemeinderat zu, 
dass er für eine mögliche Biosphärenregi-
on eine Fläche von ca. 40 Hektar Wald an 
der Leite zwecks Ausweisung zur Kernzone 
geprüft werden soll (8:4).
3.	� Ortsübliche Vorbehandlung von
	 Baugesuchen
3.1.	�Isolierte Befreiung – Errichtung bzw. Er-

höhung von Stützmauern - Planweg 13. 
Beratung und Beschlussfassung (Anlage)

Das Grundstück Planweg 13 liegt im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans „Erweiterung 
am Planweg“. In Punkt 4 der sonstigen Fest-
setzungen ist festgehalten, dass Stützmauern 
höchstens 1,00 m hoch sein dürfen und in Na-

Weiter betont er, dass die Biosphärenregion 
eine Vielfalt an Themen wie z.B. Kultur, Hand-
werk und den ÖPNV abdeckt und für Heim-
buchenthal, als Gemeinde mit viel Fremden-
verkehr ein zusätzlicher Vorteil wäre.
Der Bürgermeister erklärt, dass die Gemeinde 
Heimbuchenthal schon immer aufgeschlossen für 
solche Projekte ist und schlägt dem Gemeinderat 
daher vor, dieses Vorhaben zu unterstützen.
Ein Mitglied des Gemeinderates erkennt darin 
viele Vorteile und eine große Chance für die 
Gemeinde sowie einen weiteren Baustein für 
die regionale Ortsentwicklung. Er erkundigt 
sich, ob mögliche Einschränkungen auf Wan-
derer und Radfahrer zukommen werden und 
wie die Holzrechte zukünftig geregelt sind.
Der Landrat weist darauf hin, dass die Nutzung 
der vielfältigen Freizeitangeboten nicht einge-
schränkt wird. Bestandswege bleiben erhalten 
und es besteht die Möglichkeit, neue anzule-
gen. Zudem bleiben die Holzrechte unange-
tastet, denn solche Alleinstellungsmerkmale 
sollen weiter bestehen bleiben. Lediglich in der 
Kernzone, die drei Prozent der Gesamtfläche 
beträgt, können Einschränkungen auftreten. 
Beispielsweise ist für Jagdreviere in der Kern-
zone ein sogenanntes „Wildtiermanagement“ 
vorgesehen, was für Jagdpächter einen büro-
kratischen Mehraufwand darstellen kann, da 
er sein Bejagungskonzept für diese Teilfläche 
seines Reviers mit den Behörden abstimmen 
muss. Dennoch kann in diesem Bereich die 
Jagd weiterhin ausgeübt werden.
Herr Eyring erklärt, dass sich die Aufgaben 
eines Naturparks und einer Biosphärenregion 
teilweise überschneiden. Bei der Förderung 
der Biosphärenregion und der damit verbun-
denen Durchführung zusätzlicher Maßnahmen 
bleibt der Naturpark trotzdem bestehen. Kom-
munen die außerhalb des Naturparks liegen 
können sich trotzdem an der Biosphärenregion 
beteiligen. Hier soll keine Konkurrenz entste-
hen, sondern eine parallele Zusammenarbeit.
Es wird keine sofortige Stilllegung der Wald-
wirtschaft in den Kernzonen erfolgen, die-
se wird zeitlich begrenzt noch möglich sein. 
Maßnahmen zur Kalamitätenbekämpfung und 
zwecks Verkehrssicherung sind auch in einer 
Kernzone weiterhin möglich.
Aus dem Gemeinderat wird nachgefragt, warum 
nur der Gemeinderat und nicht die komplette 
Bevölkerung für die Entscheidung einer mögli-
chen Biosphärenregion miteinbezogen wurde.
Dr. Alexander Legler betont, dass für die Ge-
meinde selbstverständlich die Möglichkeit be-
steht, die Bürger mittels eines Infoabends etc. 
zu informieren, jedoch in dem nun anstehenden 
ersten Schritt erst einmal an die kommunalen 
Gremien herangetreten wurde um dort abzu-
fragen, ob man sich es grundsätzlich vorstellen 
kann, sich an einer Biosphärenregion zu beteili-
gen und ggf. Flächen als Kernzonen zur Verfü-
gung zu stellen. Es handelt sich hierbei um zwei 
voneinander getrennte Entscheidungen.
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Auszug aus dem Bebauungsplan „Oberdorf – 
Teilgebiet am Kapellenweg“)
Die Geltungsbereichserweiterung um ein zu-
sätzliches Baugrundstück stellt eine sinnvolle 
Ergänzung zur Arrondierung des Ortsrandes 
dar. In einem ersten Gespräch mit den Planern 
wurde die Einschätzung getroffen, dass die Er-
weiterung nicht zu Verzögerungen im Verfah-
rensablauf führen wird. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Verlängerung Ka-
pellenweg“ in dem oben gekennzeichneten 
erweiterten Umgriff. (12:0)
5.	� Festsetzung der Grundsteuerhebesätze 

für 2025. Beratung und Beschlussfas-
sung (Anlage)

Die bisherigen Hebesätze verlieren gemäß § 
25 Abs 2 GrStG mit Ende des aktuellen Haupt-
veranlagungszeitraum, d.h. zum 01.01.2025, 
automatisch ihre Gültigkeit. Dies macht es er-
forderlich, dass die Hebesätze für 2025 ff ge-
mäß § 25 Abs. 3 GrSt neu beschlossen werden 
müssen.
Aktuell liegen der Verwaltung nur für ca. 84% 
aller bisherigen Grundsteuerfälle Bewertungen 
im neuen Recht vor. Eine Sichtung der neuen 
Grundsteuermessbeträge hat gezeigt, dass 
diese sehr fehlerbehaftet sind und in vielen 
Fällen noch erheblicher Korrekturbedarf durch 
die Steuerpflichtigen und/oder das Finanz-
amt besteht. So wurden z.B. in vielen Fällen 
land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 
anstatt als GrSt A als unbebaute Grundstücke 
in der GrSt B bewertet. Diese Fehler führen 
in der Summe zu einer deutlichen Erhöhung 
der Grundsteuermessbeträge in der GrSt B. 
Die Bereinigung der fehlerhaften Messbe-
tragsfestsetzungen wird sich sicherlich über 
viele Monate hinziehen da viele der Fehler 
von den Steuerpflichtigen erst nach Zugang 
der gemeindlichen Grundsteuerbescheide 
erkannt werden und die Finanzämter zudem 
total überlastet sind. Die Verwaltung geht zum 
jetzigen Zeitpunkt davon aus das erst gegen 

turstein- oder Struktur-Sichtbeton-Ausführung 
angelegt werden müssen.
Im Rahmen des Wohnhausneubaus auf dem 
Grundstück wurde zur Straße hin ein Stütz-
mauer errichtet. Diese war in den Bauantrags-
unterlagen mit einer Höhe von 0,63 m bis 1,10 
m eingezeichnet.
Tatsächlich ist sie jetzt 1,14 m bis 1,47 m hoch 
geworden.
Zum südlich gelegenen Grundstück Planweg 
11 hin soll eine Stützmauer mit 1,50 m Höhe 
errichtet werden, die an die vorhandene Stütz-
mauer des Nachbarn angepasst ist.
Diese war im Bauantrag für das Wohnhaus 
noch nicht vorgesehen.
Da Stützmauern bis zu einer Höhe von 2,00 m aber 
verfahrensfrei errichtet werden können, braucht es 
hier keinen Bauantrag. Nur die isolierte Befreiung 
ist notwendig, da die im B-Plan vorgeschriebene 
Höhe für Stützmauern überschritten wird.
Das Bauvorhaben Wohnhausneubau wurde 
der Bauaufsichtsbehörde laut Rücksprache mit 
dem Planer bereits Anfang des Jahres als ‚ab-
geschlossen‘ gemeldet. 
Daher handelt es sich hier auch um ein isolier-
tes Verfahren und nicht um eine Änderung des 
Bauantrags.
Beide Mauern fügen sich in die Umgebungsbe-
bauung ein und stechen aus dieser nicht heraus.
Daher sollte dem Antrag auf isolierte Befreiung 
zugestimmt werden.
Der Erhöhung bzw. Errichtung der beiden 
genannten Mauern wird zugestimmt.
Die isolierte Befreiung wird erteilt. (12:0)
4.	� Bebauungsplan Kapellenweg – Erwei-

terung des Flächenumgriffes. Beratung 
und Beschlussfassung (Anlagen)

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB wurde darum gebeten, den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans in süd-
östliche Richtung um die Flurnummern 4300/5 
(ganz) und 4445 (teilweise) zu erweitern, um 
die aktuell eingeschränkte Bebauungsmöglich-
keit auf dem Vordergrundstück (siehe Auszug 
aus dem Bebauungsplan „Oberdorf – Teilge-
biet am Kapellenweg“) durch Zusammenle-
gung der beiden Parzellen zu verbessern.

Erweiterungsbereich



27

Die Verwaltung wird beauftragt, die Bürger auf-
grund der vielen fehlerhaften Steuererklärungen 
nochmal über das Mitteilungsblatt zu informieren.
6.	� Erlass der Hebesatzsatzung für 2025. Be-

ratung und Beschlussfassung (Anlage)
Normalerweise werden die Hebesätze im Rah-
men der Haushaltsatzung bekanntgemacht. 
Für 2025 ist dies allerdings nicht ausreichend 
da die Haushaltssatzung erfahrungsgemäß 
erst im späten Frühjahr 2025 veröffentlicht wird 
und die bisherigen Hebesätze durch das Ende 
des aktuellen Hauptveranlagungszeitraums, 
d.h. zum 01.01.25, ihre Gültigkeit verlieren. 
Damit die Verwaltung eine entsprechende 
Rechtsgrundlage hat, und die neuen Grund-
steuerbescheide rechtzeitig erlassen kann, 
müssen die für 2025 maßgeblichen Hebesät-
ze in einer gesonderten Hebesatzsatzung be-
kanntgegeben werden. Vollständigkeitshalber 
wird neben den Hebesätzen der Grundsteuer 
auch gleich der Hebesatz der Gewerbesteuer 
darin mit festgesetzt.
Ein Entwurf der entsprechenden Hebesatzsat-
zung ist als Anlage beigefügt.
Die Hebesatzsatzung für die Realsteuerhe-
besätze für 2025 wird unter Enthaltung von 
Christian Fries, der während der Abstim-
mung nicht anwesend war, wie vorgelegt 
einstimmig beschlossen (11:0).
7.	� Veränderung der Vertragsbedingungen 

für das „1 Euro-Ticket“. Beratung und 
Beschlussfassung (Anlage)

Seit vielen Jahren besteht in den Gemeinden 
der VG Mespelbrunn eine Vereinbarung (VG 
mit Verkehrsunternehmen), die es den Bürger
innen und Bürgern ermöglicht, zu einem ver-
günstigten Preis die Busverbindungen inner-
halb und zwischen den drei VG-Gemeinden zu 
nutzen. Zuletzt wurde dieser zum 21.07.2021 
neu vereinbart und in den Räten beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung der VAB 
GmbH hat nun eine Vereinheitlichung der Son-
dertarife ab dem Jahr 2025 festgelegt. Dem-
nach soll eine einheitliche Tarifstruktur und Ab-
rechnungsprozesse im gesamten Gebiet der 
Verkehrsgemeinschaft bewirkt werden. Mittler-
weile gibt es in 45 Kommunen Sondertarife, je-
doch mit unterschiedlichen Preisgestaltungen. 
Dies erschwert nicht nur die Abrechnungspro-
zesse innerhalb des Verkehrsverbundes, son-
dern auch die Transparenz der Preisgestaltung 
für die Fahrgäste, so die Begründung der Ver-
kehrsgesellschaft.
Die neuen Preise ab 01.01.2025 wären wie folgt:
- Einzelkarte Erwachsener	 1,50 Euro
- Einzelkarte Kind		  1,00 Euro
- Tageskarte Erwachsener	 2,50 Euro
- Tageskarte Kind		  1,50 Euro
Demnach würde sich jedes Ticket um 0,50 
Euro für die Fahrgäste verteuern. Die VAB wird 
eine entsprechende Informationskampagne or-
ganisieren und gestalten.

Ende 2025 wieder gesicherte bzw. verlässliche 
Grundsteuermessbeträge aller Grundsteuer-
objekte vorliegen.
Der Trend der aktuell vorliegenden 84% der 
neuen Grundsteuerbewertungen lässt vermu-
ten, dass sich der Gesamtbetrag der Grund-
steuermessbeträge in der Summe nicht ganz 
unerheblich erhöhen wird. 
Bei der GrSt B dürfte dies in erster Linie durch 
die neuen Bewertungskriterien veranlasst sein. 
Hier fällt auf, dass vor allem alte Gebäude, die 
im alten Recht sehr gering bewertet waren, 
nunmehr durch die ausschließliche Berück-
sichtigung der Grundstücks- und Wohn-/Nutz-
fläche im neuen Recht eine deutlich höhere 
Bewertung erhalten. Ähnlich verhält es ich bei 
reinen Bauplätzen.
Bei der GrSt A (landwirtschaftliche Grundstü-
cke) ist dies nach Meinung der Verwaltung 
hauptsächlich durch die neue Hauptveranla-
gung veranlasst. Diese führt dazu, dass wie-
der alle Grundstücke sauber erfasst und bei 
der Bewertung berücksichtigt wurden. In der 
Vergangenheit führten Grundstückszukäufe oft 
nicht zu einer Erhöhung des Messbetrages da 
die Wertfortschreibungsgrenze nicht erreicht 
wurde. Daneben ist die Verwaltung jetzt auch 
gehalten alle Kleinbeträge zu veranlagen. In 
der Vergangenheit wurden alle Messbeträ-
ge die unter 0,90 € lagen im Vorfeld aussor-
tiert und nicht festgesetzt. Dies ist jetzt nicht 
mehr möglich da alle Messbescheide im neu-
en Recht nur noch online übermittelt werden 
und dadurch automatisch im Veranlagungsver-
fahren landen. Die Verwaltung wird daher ab 
2025 alle Grundsteuer-A-Fälle rechtskonform 
festsetzen und entsprechende Grundsteuerbe-
scheide erlassen.
Bedingt durch die aktuell noch vorhandenen 
Unsicherheiten bezüglich der finalen Grund-
steuermessbeträge empfiehlt die Verwaltung 
die Hebesätze für 2025 zunächst einmal unver-
ändert zu belassen. Falls erforderlich kann der 
Gemeinderat dann in 2025 über eine Anpas-
sung der Hebesätze ab 2026 erneut entschei-
den. Die Beibehaltung der Hebesätze für 2025 
wird vermutlich zu einer entsprechenden Meh-
rung des Grundsteueraufkommens führen. Im 
Hinblick auf die für 2025 aller Voraussicht nach 
nochmals deutlich steigende Kreisumlage wird 
diese Steuererhöhung von der Verwaltung für 
geboten und vertretbar gehalten. Vermutlich 
wird die Mehrung des Steueraufkommens 
nicht ausreichen um die Erhöhung der Kreis-
umlage abzudecken.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(12:0) die Festsetzung der Hebesätze für 
die Grundsteuer ab 2025 gemäß § 25 Abs. 
3 GrSt wie folgt:
GrSt A = 320%
GrSt B = 340%
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Der Bürgermeister und die Geschäftsleiterin 
erklären, dass die Eigentümer von Windpoten-
zialflächen ein Anschreiben mit Informationen 
zur Beteiligung erhalten werden, das jedoch 
Verfahren noch ganz am Anfang steht und noch 
nicht absehbar ist was aus den möglichen Flä-
chen tatsächlich wird, da die zeitliche Dimen-
sion von der Genehmigung bis zur Errichtung 
der Windkraftanlage ca.7 Jahre beträgt und im 
Verfahren auch noch der Ausschluss der der-
zeitigen Flächen erfolgen kann.
Der Gemeinderat nimmt diese
Informationen zur Kenntnis. 
9.	� Aktuelles aus der Interkommunalen
	 Allianz Spessartkraft
Bericht aus der Interkommunalen Allianz Spes-
sartkraft:
Regionalbudget 2025 neu:
- �75.000 Euro Gesamtförderung
  (vorher: 100.000 Euro)
- �Antragsteller müssen zwingend eine Steuer-

nummer vorlegen
- �Bruttokosten sind förderfähig (vorher: Netto), 

Ausnahme §15 UstG Vorsteuerabzug
- �Doppelförderung möglich
- �Projektstart muss bis 31.05. nachgewiesen 

werden
Alle Informationen unter www.spessartkraft.de
Die Informationen werden zur Kenntnis
genommen. 
10.	 Verschiedenes
10.1.	Termine
Der Bürgermeister lädt die Gemeinderatsmit-
glieder und alle Bürgerinnen und Bürger zum 
Tag der Vereine am Samstag, 19.10.2024 mit 
Kirchenparade um 17:45 Uhr und anschließen-
dem Gottesdienst um 18:00 Uhr im Pfarrheim 
und geselligem Abend mit den Elsavatalern 
Musikanten, ein.
Der Gemeinderat nimmt diese Information 
zur Kenntnis. 
Ende der Sitzung 21:50 Uhr
Rüdiger Stenger	 Julia Kuehnel Ojeda
1. Bürgermeister	 Schriftführer/in

Für die VG-Kommunen wird durch diese Ver-
einheitlichung zunächst eine Kostenreduzie-
rung hinsichtlich des Zuschussbedarfs für die 
Tickets zu erwarten sein. 
Der Vertragspartner bleibt weiterhin die VU 
(Verkehrsgesellschaft mbH Untermain). Soll-
ten die Gemeinden nicht mit den aktuellen 
Konditionen einverstanden sein, besteht die 
Möglichkeit den Vertrag bis zum 20.10.2024 zu 
kündigen. Ansonsten werden über einen Än-
derungsvertrag die neuen Vertragskonditionen 
vereinbart.
Ein Kündigen des Vertrages hätte zur Folge, 
dass die Bürgerinnen und Bürger den regu-
lären Tarif zahlen müssten und keine Ermä-
ßigungen für das Fahren innerhalb des Ge-
meinde- bzw. VG-Gebietes mehr abrechenbar 
wären. Ein Festhalten an den bestehenden 
Konditionen ist nicht möglich. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 
die geänderten Konditionen für den Son-
dertarif in der VAB zu akzeptieren und von 
einer Kündigung abzusehen (12:0).
8.	� Sachstand Windpotenzialflächen in der 

Gemarkung Heimbuchenthal
Der Bürgermeister berichtet von dem Dring-
lichkeits-Antrag, der seitens der Gemeinden 
Heimbuchenthal und Mespelbrunn an die Ver-
bandsversammlung des Regionalen Planungs-
verbandes gestellt wurde. 
Durch diesen Antrag sollen die Windpotenzi-
alflächen (W 32 Königshöhe und W 34 Esels-
höhe), der Gemeinden Heimbuchenthal und 
Mespelbrunn wieder in das Verfahren mitauf-
genommen und weiterhin beurteilt werden. Die 
Höhere Naturschutzbehörde hatte aufgrund 
nicht belegter Annahmen und Festsetzungen 
einen 1000 Meter-Radius um ein SPA-Gebiet 
gezogen, welches sich auf den Flächen des 
Freistaates Bayern befindet. Dies hätte dazu 
geführt, dass die Potenzialflächen größtenteils 
herausgefallen wären. 
Durch die Zustimmung des Regionalen Pla-
nungsverbandes werden die Flächen nun wei-
terhin im Verfahren auf Machbarkeit geprüft. 
Am Ende des Verfahrens sollen die gesetz-
lich geforderten Vorrangflächen in der Region 
Bayerischer Untermain festgelegt werden. Die 
Ausweisung von Vorrangflächen verhindert 
weitgehend, dass ohne Beteiligungsmöglich-
keit der Kommunen, Investoren durch Flächen-
ankäufe oder -pachtungen Windparks errichten 
können. Die Ausweisung von Vorrangflächen 
ist ein wichtiges Steuerungsinstrument für die 
Windkraftnutzung in der Zukunft.
Herr Bürgermeister Stenger berichtet vom 
Energiewerk, welches zukünftig in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde und dem Landkreis 
Aschaffenburg Projekte zur nachhaltigen Ener-
giegewinnung im Landkreis Aschaffenburg 
entwickeln und vermarkten wird. Es soll hierbei 
auch die Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung 
bestehen, ähnlich wie im Landkreis Miltenberg.

Nichtamtlicher Teil

TSV Heimbuchenthal 1930 e.V.
Ergebnisse:
TOTO-Pokal
Am Mittwoch, 30.10.2024
Spiel in Heimbuchenthal,
TSV Heimbuchenthal I – 
TSV Großheubach I  � 1 : 2
	 Tor: Leonard Schippler
A-Klasse Gr. 3
Am Sonntag, 03.11.2024
Spiel in Pflaumheim,
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Samstag, 09.11.2024
U17-Junioren – Gruppe 2
15:00 Uhr  FC Südring-A’burg – JFG Elsavatal
Spielort: Sportgelände FC Südring-A‘burg
Mittwoch, 13.11.2024
U19-Junioren - Kreisliga
19:30 Uhr  JFG Elsavatal – SG Spfr. Sailauf
Spielort: Sportgelände TSV Heimbuchenthal
Donnerstag, 14.11.2024
U15-Junioren - Kreisliga
17:45 Uhr  JFG Team Spessart – 
JFG Elsavatal 
Spielort: Sportgelände Frankonia Mechenhard
JFG-Jahreshauptversammlung 2024
Termin: 	 Freitag, 29.11.2024 – 20:00 Uhr
Ort:	 Panoramahotel Heimbuchenthal
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht des sportlichen Leiters
5. Vorschau 2025
6. Ergänzungswahlen
7. Veranstaltungen
8. Verschiedenes

Katholisch Öffentliche Bücherei
Buchausstellung 
am Wochenende 16. und 17. November
Bald ist es wieder soweit – Buchausstellung im 
Pfarrheim! Wir werden tolle, spannende und 
informative Bücher, Adventskalenderbücher 
und Kalender für Klein und Groß ausgewählen. 
Das Gotteslob und Einbände können Sie auch 
gerne wieder bestellen. Wenn Sie eigene Wün-
sche haben, besorgen wir Ihnen diese Dinge 
gerne, wenn Sie uns Buchtitel, Autor und evtl. 
die ISBN-Nummer mitteilen.
Am Samstag, den 16. November ist die Buch-
ausstellung bereits von 15 - 17 Uhr zum 
Schmökern geöffnet. Für unsere kleinen Besu-
cher werden wir vorweihnachtliche Geschich-
ten und Bilderbücher vorlesen.
Am Sonntag, den 17. November sind wir am 
Vormittag von 10 - 12 Uhr für Sie da (die Bü-
cherei ist zur Ausleihe geöffnet) und nachmit-
tags dann wieder von 14 - 17 Uhr. Genießen 
Sie ein paar schöne gemütliche Stunden mit 
uns und in netter Gesellschaft mit unseren 
Gästen. Kaffee und Kuchen gibt es auch. 
Lassen Sie sich überraschen.
Mittwochs ist unsere Bücherei von 16.30 - 19.00 
Uhr und sonntags von 10.00 - 12.00 Uhr geöff-
net. Unter der Telefonnummer 822 69 32 sind 
wir während der Öffnungszeiten erreichbar.
Unser Online-Katalog unter www.bibkat.de/
Heimbuchenthal zeigt unseren gesamten Me-
dienbestand und Sie können sich schon vorab 
informieren, was es alles bei uns zu entdecken 
gibt.
Das Büchereiteam

TSV Pflaumheim III –
TSV Heimbuchenthal II  � 1 : 4
	 Tore: Steffen Bachmann 2, 
	 Johannes Steigerwald, Leon Spieler
Kreisliga Aschaffenburg
Am Sonntag, 03.11.2024
Spiel in Bürgstadt,
FC Bürgstadt I – TSV Heimbuchenthal I  � 1 : 5
	 Tore: Aykut Oekeer 2, Vincenzo 
	 Pazienza 2, Leonard Schippler
Vorschau:
Kreisliga Aschaffenburg
Am Sonntag, 10.11.2024
Spiel in Heimbuchenthal Beginn: 12:30 Uhr
TSV Heimbuchenthal I – FSV Obernau I
Sportheim-Dienst: 	   Gruppe: Lothar Adam     
Platzkassierer:	   Erich Bauer, 
			     Armin Bachmann   
Platzordner-Dienst:	  Jürgen Roth, Reinhold
			     Leimeister, Dieter Schäfer
A-Klasse Gr. 3
Am Sonntag, 10.11.2024
Spiel in Heimbuchenthal,  Beginn: 14 : 30  Uhr    
TSV Heimbuchenthal II – FSV Obernau II
A-Klasse Gr. 3
Am Sonntag, 17.11.2024
Spiel in Stockstadt, Beginn: 12 Uhr
SV Stockstadt II – TSV Heimbuchenthal II  
Kreisliga Aschaffenburg
Am Sonntag, 17.11.2024
Spiel in Wasserlos, Beginn: 14 Uhr
TV Wasserlos I – TSV Heimbuchenthal I  
Die Vorstandschaft

Jugendfussball
JFG FC Elsavatal 03 e.V.
Ergebnisse der Vorwoche:
U13-Junioren Kreisklasse 1
SG VfL Krombach – JFG Elsavatal� 2 : 0
U15-Junioren Kreisliga
JFG Elsavatal – JFG Kickers Bachgau� 2 : 1
  Torschützen: Kai Köhler 1, Rafael Salg 1
U17-Junioren – Gruppe 2
JFG Elsavatal – SG Faulbach� 6 : 0
  Torschützen: Liam Stürmer 3, Konstantin
  Verfürth 1, Kai Köhler 1, Laith Aljomaah 1
U19-Junioren Kreisliga
BSC Schweinheim – JFG Elsavatal 	
� ausgefallen
Vorschau:
Freitag, 08.11.2024
U13-Junioren – Kreisklasse 1
17:30 Uhr  JFG Elsavatal – TV Schweinheim
Spielort: Sportgelände SpVgg. Wintersbach
U19-Junioren - Kreisliga
18:30 Uhr  JFG Elsavatal – JFG Churfranken
Spielort: Sportgelände TSV Heimbuchenthal
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Katholisches Seniorenforum 
St. Johannes
Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir treff en uns das nächste Mal am 28. No-
vember 2024 um 14.00 Uhr zum gemeinsa-
men Gottesdienst im Pfarrzentrum St. Johan-
nes im Pfarrer-Anton-Adelbergeer-Saal.
Danach wird uns Heidrun Gärtner aus Wei-
bersbrunn über Bräuche im Spessart in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit, einschließlich der 
Rauhnächte Interessantes berichten und uns 
auch mit ihrem Instrument beim gemeinsamen 
Gesang begleiten. 
Für Kulinarisches ist gesorgt. Es gibt Kaff ee 
und Kuchen und natürlich auch andere Getränke.
Euer Seniorenteam

Schützenverein „Hubertus“ 
Heimbuchtenthal
Einladung zum Hubertustag
Hiermit ergeht herzliche Einladung zum Hubertus-
tag mit Hubertusmesse für Samstag 09.11.2024 
um 18.30 Uhr in der alten Kirche St. Martin. Wir 
treff en uns um 18.15 Uhr vor der Kirche St. Martin.
Nach dem Gottesdienst fahren wir zum Gaukö-
nigsball nach Leidersbach. Eintrittskarten stellt 
der Schützenverein kostenlos zur Verfügung.
Mit Schützengruß
Michael Kullmann
1. Schützenmeister

Mit einer Spendenaktion für Ihre Feier helfen Sie mit, 
die Artenvielfalt zu bewahren und die Natur zu schützen.
WWF-Spendenkonto: DE06 5502 0500 0222 2222 22

Jetzt Spenden wünschen! wwf.de/anlass-feiernNatur ist das schönste Geschenk.

Fo
to

s:
 ©

 F
iz

ke
s 

/ G
et

ty
 Im

ag
es

, ©
 S

. W
id

st
ra

nd
 / 

W
W

F

Natur ist das schönste Geschenk.

ANLÄSSE FEIERN. 
ARTEN SCHÜTZEN.

So., den 17. November, um 16.00 Uhr

Kreißsaalführungen auch sonntags
Oberärztinnen der Asklepios Klinik Lan-
gen informieren werdende Eltern über 
die Abläufe einer Geburt 

Herzlich lädt die Asklepios Klinik Langen auch 
sonntags zum Elterninfoabend ein. Diese Veran-
staltung bietet zukünftigen Eltern die Gelegenheit, 
den Kreißsaal zu besichtigen und sich umfassend 
über die Abläufe einer Geburt in der Klinik und die 
medizinische Expertise und Betreuung im Kran-
kenhaus zu informieren.

Natürlich kommen bei der Veranstaltung die Mög-
lichkeiten der Schmerzlinderung unter der Geburt 
bis hin zur PDA (rückenmarksnahe Anästhesie) 
oder verschiedene Dammschutzmethoden ebenso 
zur Sprache wie z. B. die, zur Auswahl stehenden 
Gebärpositionen im Entbindungsbett, der Ge-
burtswanne, dem Gebärseil- oder Gebärhocker. Dr. 
Helga Rockstroh und Claudia Priewe informieren 
dabei als erfahrene Oberärztinnen der Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe z.B. auch über das 
Vorgehen bei einem geplanten Kaiserschnitt, oder 
die Anwendung der sog. »Äußeren Wendung«, bei 
der Kinder in Beckenendlage sanft in die Schädel-
lage gedreht werden können, sodass eben kein 
Kaiserschnitt erfolgen muss. Bei all diesen Themen 
ist es unserem Team der Geburtshilfe wichtig, die 
werdenden Väter oder die jeweilige Vertrauens-
person der werdenden Mutter schon im Vorfeld 
mit einzubeziehen und sie informieren gerne 
über die auf der Geburtenstation bereitstehenden 
Elternzimmer. Bei der abschließenden Führung 
durch die Kreißsäle und die Geburtenstation ha-
ben die Teilnehmenden dann die Möglichkeit, sich 
vor Ort selbst ein Bild von der Klinik für Geburts-
hilfe in Langen zu machen. 

Anmeldung und weitere Information unter: 
anmeldung.langen@asklepios.com
Tel.: 06103 / 912 6 15 07
www.asklepios.com/langen

Asklepios-Klinik Langen
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Gemeinde 
   Mespelbrunn

AMtlicher teil

Einladung zur Sitzung des
Gemeinderates Mespelbrunn am 
Mittwoch, den 13.11.2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur öff entlichen und anschl. nichtöff entlichen 
Sitzung des Gemeinderates Mespelbrunn am

Mittwoch, den 13.11.2024 um 19:30 Uhr
im  Haus des Gastes, Hauptstr. 164, Neben-
raum, Mespelbrunn werden Sie hiermit herz-
lich eingeladen. 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur 
Beratung und ggf. zur Beschlussfassung an:
1. Begrüßung und Protokollanerkennung
2. Bericht aus der Bauausschusssitzung
2.1.  Ortsübliche Vorbehandlung von
 Baugesuchen
2.2. Sachstandsbericht Neubau TWA
2.3. Verschiedenes aus dem Bauausschuss
3.  Bericht aus der örtlichen
 Rechnungsprüfung (Anlage)
3.1.  Feststellung der Jahresrechnung 2023 

der Gemeinde Mespelbrunn (Anlage)
3.2.  Entlastung der Jahresrechnung 2023 der 

Gemeinde Mespelbrunn (Anlage)
4.  Regionalbudget 2025 –
  Sachstandsbericht und ggf. Beratung und 

Beschlussfassung.
5.  Aktuelles aus der Interkommunalen
 Allianz Spessartkraft
6. Verschiedenes
7.  Evtl. Wortmeldungen aus dem Gemeinderat
Im Anschluss an die öff entliche Sitzung können 
sich die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort 
melden
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Fuchs
1. Bürgermeisterin

Steuertermin 15.11.2024
bitte beachten Sie die Hinweise zum Steuerter-
min 15.11.2024 im VG-Teil.

Infoabend Starkregenfälle und 
Bodenerosion 
Infoabend – Starkregenfälle und Bodenero-
sion, was tun? am 12.11.2024 um 18:30 Uhr
bitte beachten Sie die Hinweise zum Infoabend 
im VG-Teil.

Einladung zur Kranzniederlegung 
am Volkstrauertag in Hessenthal 
und Mespelbrunn 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am Volkstrauertag sind die Deutschen aufge-
rufen, der Toten der Weltkriege und der Opfer  
von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft ge-
meinsam zu gedenken.  
Auch in Mespelbrunn und Hessenthal fi nden 
jedes Jahr Gedenkfeiern statt. 
Hierzu möchte ich Sie herzlich einladen. 
Nachstehende Termine sind geplant: 
Mespelbrunn: Samstag, den 16.11.2024 
vor dem 18:30 Uhr Gottesdienst am Krieger-
denkmal der Maximilian-Kolbe-Kirche. 
In Hessenthal fi ndet die Gedenkveranstaltung 
aufgrund der geänderten Gottesdienstordnung 
am Sonntag, 24.11.2024 nach dem 10:00 Uhr 
Gottesdienst am Kriegerdenkmal der Wall-
fahrtskirche statt, auch dieses Jahr wieder mit 
der traditionellen Kirchenparade. 
Stephanie Fuchs
1. Bürgermeisterin

Bürgersprechstunden 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Die nächste off ene Bürgersprechstunde fi ndet am 
folgenden Tag statt (änderungen wegen mögli-
cher Terminüberschneidungen vorbehalten):
Montag, 11.11. 18:00 - 19:00 Uhr
Wenn Sie schnell einen Termin benötigen, 
dann vereinbaren Sie bitte einen individuellen 
Termin unter 06092 942-123.
Mit freundlichen Grüßen
Steffi   Fuchs,  1. Bürgermeisterin

Neujahrsempfang 2025 der
Gemeinde Mespelbrunn – Aufruf 
zu Meldungen für Ehrungen 
Wir freuen uns, am Sonntag, den 12.01.2025 im 
Rahmen des Neujahrsempfangs auch wieder die 
gemeindlichen Ehrungen durchführen zu können. 
Hierzu werden die Vereine, Organisationen aber 
auch Einzelpersonen gebeten, zu ehrende Sport-
ler, langjährige im Ehrenamt tätige Personen oder 
sonstige in Frage kommende Persönlichkeiten zu 
melden bzw. Vorschläge zu unterbreiten.
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Lediglich wenn sich bei der Vorprüfung heraus-
stellt, dass die Voraussetzungen für die Geneh-
migungsfreistellung nicht erfüllt sind, teilt die 
Bauverwaltung dies dem Bauherrn und dessen 
Planer vorab mit und fordert die Behandlung im 
einfachen Genehmigungsverfahren.
Um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass die 
Verwaltung die Monatsfrist bei Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Genehmigungsfrei-
stellung einfach ablaufen lässt, will sie auch 
in diesen Fällen gerne die Mitteilung über die 
Freistellung eigenständig nach Prüfung ver-
senden.
In der Gemeinderatsitzung wird der Gemein-
derat dann wie bei anderen Bausachen auch 
über das Vorhaben informiert und die Unterla-
gen vorgelegt.
Durch die Änderungen in der Bayerischen 
Bauordnung in den letzten Jahren sind mitt-
lerweile nicht mehr nur Bauvorhaben im Gel-
tungsbereich von Bebauungsplänen genehmi-
gungsfrei gestellt, wenn sie den Festsetzungen 
des Plans entsprechen, sondern auch die Än-
derung und Nutzungsänderung von Dachge-
schossen zu Wohnzwecken einschließlich der 
Errichtung von Dachgauben im unbeplanten 
Innenbereich (Gebiete ohne Bebauungsplan).
Diese neue Möglichkeit wird mittlerweile im-
mer öfter genutzt, um bisher nicht ausgebaute 
Dachgeschosse zu Wohnungen auszubau-
en oder bereits ausgebaute Dachgeschosse 
nachgenehmigen zu lassen.
Dementsprechend ist davon auszugehen, 
dass die Anzahl der Vorlagen im Freistellungs-
verfahren ansteigt.
Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
Mespelbrunn erlaubt das oben beschriebene 
Vorgehen.
In § 12 Abs. 2 Nr. 4 a ist festgehalten, dass es zu 
den Aufgaben der Bürgermeisterin gehört, über 
Genehmigungsfreistellungen zu entscheiden.
Der Gemeinderat fasst einstimmig  (10:0 
Stimmen) den Generalbeschluss, dass zu-
künftig die Bauverwaltung in Absprache mit 
der Bürgermeisterin über die Genehmigungs-
freistellung von Bauvorhaben entscheidet.
Der Gemeinderat wird über jede Entschei-
dung unter Vorlage der Antragsunterlagen 
informiert.
3.	� Bericht aus der Bauausschusssitzung
3.1. Ortsübliche Vorbehandlung von
	 Baugesuchen
3.1.1. Anbau Balkon und Windfang,
	� Abbruch Hühnerstall - Sommerweg 3.
	 Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
Beantragt wird der Anbau eines Balkons und 
eines Windfangs auf der Nordseite des beste-
henden Wohnhauses Sommerweg 3.
Über eine neu zu errichtende Außentreppe be-
steht ein direkter Zugang vom Balkon zum Hof.
Die für den Balkon notwendigen Abstandsflä-
chen werden auf das östlich gelegene Grund-
stück übernommen.

Für Vereine gilt:
Vereinsvorsitzende haben per E-Mail entspre-
chende Formulare zur Meldung der zu ehren-
den Personen bzw. Mannschaften erhalten. 
Vielen Dank für die Einreichung der Vorschläge 
über diese Meldeformulare.
Für Organisationen und Einzelpersonen gilt:
Sie können die Meldung per Formular oder 
formlos mit entsprechender Begründung bei 
der Gemeinde Mespelbrunn einreichen. Wir 
benötigen zwingend folgende Angaben von 
den zu Ehrenden: Vor- u. Familienname, Ge-
burtsdatum sowie die vollständige Anschrift. 
Die entsprechenden Formulare finden Sie un-
ter www.mespelbrunn.de/aktuelles/Neujahrs-
empfang2025 
Wir erwarten bis spätestens Montag, 
09.12.2024 Ihre schriftlichen Vorschläge.
Postanschrift: Gemeinde Mespelbrunn, Haupt-
straße 81, 63873 Heimbuchenthal, 
E-Mail:
luitgard.heid@vgem-mespelbrunn.bayern.de 
per Fax: 06092/942-28
Es können errungene Meisterschaften bzw. 
herausragende Leistungen für folgenden Zeit-
raum berücksichtigt werden: 01.12.2023 bis 
30.11.2024.
Nachmeldungen sind aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich, werden aber bei Eig-
nung fürs Folgejahr übernommen. 
Wir bitten um Beachtung!
Herzliche Grüße
Steffi Fuchs 
1. Bürgermeisterin

Auszüge aus dem vorläufigen Pro-
tokoll der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates Mespelbrunn vom 
Mittwoch, 16.10.2024 um 19:30 Uhr 
im Haus des Gastes, Nebenraum, 
Hauptstr. 164, Mespelbrunn 
1.	 Begrüßung und Protokollanerkennung
Einstimmig (10 :0 Stimmen) wird das Proto-
koll bei Enthaltung der in der letzten Sitzung 
nicht anwesenden Gemeinderäte anerkannt.
2.	� Generalbeschluss – Entscheidung über 

die Genehmigungsfreistellung von Bau-
vorhaben durch die Bauverwaltung

Bisher werden die Bauanträge im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren genau wie die „nor-
malen“ Bauanträge im Gemeinderat behandelt.
Erst nach Beratung und Beschlussfassung im 
Gemeinderat erhält der Antragsteller eine Mit-
teilung über die Genehmigungsfreistellung des 
Bauvorhabens.
Hierdurch ist die Monatsfrist, innerhalb derer 
die Gemeinde über das Vorhaben und dessen 
Genehmigungsfreistellung entscheiden kann, 
oft bereits abgelaufen.
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nehmen zum Bauvorhaben zu erteilen.
Der Durchführung des Genehmigungsfrei-
stellungsverfahrens wird zugestimmt.
3.2 Sachstandsberichte zu Baumaßnahmen
3.2.1. TWA
Zurzeit finden sowohl Arbeiten rund um das 
alte Maschinenhaus Mespelbrunn als auch 
im neuen Maschinenhaus auf dem Berg statt. 
Im Tal werden derzeit in der Elsavastraße Lei-
tungen verlegt und Schächte eingebaut. Am 
11.10.2024 habe es einen Wasserrohrbruch 
an einer Rohwasserleitung gegeben, die vor 
dem alten Maschinenhaus verläuft, informiert 
die Bürgermeisterin. Insgesamt lasse sich fest-
stellen, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte 
etliche Leitungen und Kabelpakete in die Elsa-
vastraße verlegt worden seien. Dies habe dazu 
geführt, dass derzeit über die gesamte Breite 
der Straße sowohl gemeindliche Leitungen als 
auch die der Spartenversorger verteilt seien. 
Die kommunalen Wasser- und Kanalleitungen 
würden teilweise übereinander liegen und sich 
stellenweise kreuzen. Da noch weitere Leitun-
gen in diese Trasse eingebaut werden müs-
sen, wie z. B. die neue Hausanschlussleitung 
für die TWA, Glasfaserleitungen, ein 20 kV-Ka-
bel des Bayernwerks sowie der Überlaufkanal 
des neuen Vorlagenbehälters und da auch be-
stehende Leitungen erneuert werden müssten, 
sei es notwendig, hier Ordnung zu schaffen. 
Der derzeit bestehende Graben soll verfüllt 
und winterfest gemacht werden. Alle Leitun-
gen sollen im Frühjahr 2025 neu in einem 
„Stufengraben“ verlegt werden. Derzeit erstellt 
das Ingenieurbüro die Pläne für diese Neuord-
nung sowie eine Kostenaufstellung. Zusätzlich 
müssten Grundstücks- und Eigentumsverhält-
nisse geklärt werden. 
Im neuen Maschinenhaus finden derzeit die 
Stahlbauarbeiten (Geländer, Treppen, Hand-
läufe) etc. statt, berichtet die Bürgermeisterin. 
Diese Arbeiten sollen bis zum Abschluss dieser 
Woche beendet sein. Voraussichtlich ab KW45 
komme der Fliesenleger.
Der Gemeinderat nimmt die Informationen 
zur Kenntnis. 
3.2.2. DGH (Dorfgemeinschaftshaus)
Die Bürgermeisterin berichtet von der gelunge-
nen Einweihungsfeier des Dorfgemeinschafts-
hauses am 13.10.2024.
Die Arbeiten seien bis auf wenige Kleinigkeiten 
so gut wie abgeschlossen. Zurzeit würden die 
Verwendungsnachweise und zu den Förderan-
trägen von der Verwaltung erstellt, um das Pro-
jekt auch möglichst bald abrechnen zu können.  
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
3.3. Friedhof Mespelbrunn: Teilverschattung
	� der Fläche vor der Aussegnungshalle. 

Beratung und Beschlussfassung
Die Bürgermeisterin berichtet, dass sie von ei-
nigen Bürgerinnen darauf angesprochen wor-
den sei, dass der Platz vor der Aussegnungs-

Die entsprechende Zustimmung liegt vor.
Im Rahmen des Gesamtvorhabens soll der der-
zeit bestehende Hühnerstall abgerissen werden.
Aus Sicht der Verwaltung kann dem Bauvorha-
ben zugestimmt werden.
Einstimmiger Beschluss (10:0 Stimmen), 
das gemeindliche Einvernehmen zum Bau-
vorhaben zu erteilen. 
3.1.2. Dachgeschossausbau mit 2
	� Wohneinheiten – Hauptstraße 14.
	 Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
Mit vorliegendem Antrag wird der Ausbau des 
Dachgeschosses für zwei Wohneinheiten be-
antragt.
Die Vorlage des Antrags erfolgt im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren.
Seit der letzten umfassenden Änderung der 
Bayerischen Bauordnung ist auch der Ausbau 
und die Nutzungsänderung von Dachgeschos-
sen zu Wohnzwecken in Gebieten ohne Be-
bauungsplan genehmigungsfrei gestellt.
Von Verwaltungsseite bestehen gegen die Be-
handlung als Freisteller keine Einwände.
Im Dachgeschoss sollen zwei Wohneinheiten 
entstehen.
Für das gesamte Wohnhaus sind das die 
Wohneinheiten sechs und sieben.
Eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen kann 
nachgewiesen werden.
Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorha-
ben zugestimmt werden.
Einstimmiger Beschluss (10:0 Stimmen) 
des Gemeinderates, das gemeindliche Ein-
vernehmen zum Bauvorhaben zu erteilen. 
Der Antrag wird im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren behandelt.
3.1.3. Vorlage im Genehmigungsfreistellungs-
	� verfahren – Legalisierung eines Winter-

gartenanbaus mit Garage, Jägerstraße 
14. Beratung und Beschlussfassung 
(Anlage)

Beim vorliegenden Wintergartenanbau mit Ga-
rage soll dieser im Bestand des Anwesens Jä-
gerstraße 14 legalisiert werden.
Der Wintergarten wurde vergrößert und es 
wurde ein Balkon angebaut, ebenso wie die 
darunterliegende Garage.
Der Balkon schließt bündig mit der Garage ab.
Die Vorlage des Antrags erfolgt im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren.
Das oben genannte Vorhaben befindet sich im 
Bereich des Bebauungsplanes „Jägerstraße – 
1.Änderung und Neufassung“.
Die Garage befindet sich innerhalb der Bau-
grenze und an der angedachten Stelle des Be-
bauungsplanes.
Für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften bei Vorhaben innerhalb eines Be-
bauungsplanes sind die Bauherren und Archi-
tekten verantwortlich.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig
(11:0 Stimmen), das gemeindliche Einver-
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Die bisherigen Hebesätze verlieren gemäß § 
25 Abs 2 GrStG mit Ende des aktuellen Haupt-
veranlagungszeitraum, d.h. zum 01.01.2025, 
automatisch ihre Gültigkeit. Dies macht es er-
forderlich dass die Hebesätze für 2025 ff ge-
mäß § 25 Abs. 3 GrSt neu beschlossen werden 
müssen.
Aktuell liegen der Verwaltung nur für ca. 85% 
aller bisherigen Grundsteuerfälle Bewertungen 
im neuen Recht vor. Eine Sichtung der neuen 
Grundsteuermessbeträge hat gezeigt dass die-
se sehr fehlerbehaftet sind und in vielen Fällen 
noch erheblicher Korrekturbedarf durch die 
Steuerpflichtigen und/oder das Finanzamt be-
steht. So wurden z.B. in vielen Fällen land- und 
forstwirtschaftliche Grundstücke anstatt als 
GrSt A als unbebaute Grundstücke in der GrSt 
B bewertet. Diese Fehler führen in der Summe 
zu einer deutlichen Erhöhung der Grundsteu-
ermessbeträge in der GrSt B. Die Bereinigung 
der fehlerhaften Messbetragsfestsetzungen 
wird sich sicherlich über viele Monate hinzie-
hen da viele der Fehler von den Steuerpflich-
tigen erst nach Zugang der gemeindlichen 
Grundsteuerbescheide erkannt werden und die 
Finanzämter zudem total überlastet sind. Die 
Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon 
aus das erst gegen Ende 2025 wieder gesi-
cherte bzw. verlässliche Grundsteuermessbe-
träge aller Grundsteuerobjekte vorliegen.
Der Trend der aktuell vorliegenden 85% der 
neuen Grundsteuerbewertungen lässt vermu-
ten dass sich der Gesamtbetrag der Grund-
steuermessbeträge in der Summe nicht ganz 
unerheblich erhöhen wird. 
Bei der GrSt B dürfte dies in erster Linie durch 
die neuen Bewertungskriterien veranlasst sein. 
Hier fällt auf dass vor allem alte Gebäude, die 
im alten Recht sehr gering bewertet waren, 
nunmehr durch die ausschließliche Berück-
sichtigung der Grundstücks- und Wohn-/Nutz-
fläche im neuen Recht eine deutlich höhere 
Bewertung erhalten. Ähnlich verhält es ich bei 
reinen Bauplätzen.
Bei der GrSt A ist dies nach Meinung der Ver-
waltung hauptsächlich durch die neue Haupt-
veranlagung veranlasst. Diese führt dazu dass 
wieder alle Grundstücke sauber erfasst und bei 
der Bewertung berücksichtigt wurden. In der 
Vergangenheit führten Grundstückszukäufe oft 
nicht zu einer Erhöhung des Messbetrages da 
die Wertfortschreibungsgrenze nicht erreicht 
wurde. Daneben ist die Verwaltung jetzt auch 
gehalten alle Kleinbeträge zu veranlagen. In 
der Vergangenheit wurden alle Messbeträ-
ge die unter 0,90 € lagen im Vorfeld aussor-
tiert und nicht festgesetzt. Dies ist jetzt nicht 
mehr möglich da alle Messbescheide im neu-
en Recht nur noch online übermittelt werden 
und dadurch automatisch im Veranlagungsver-
fahren landen. Die Verwaltung wird daher ab 
2025 alle Grundsteuer-A-Fälle rechtskonform 
festsetzen und entsprechende Grundsteuerbe-
scheide erlassen.

halle in Mespelbrunn keinerlei Verschattung 
aufweise. Eventuell bestehe ja die Möglichkeit, 
eine Pergola in Metallbauweise über den Sitz-
bänken im linken hinteren Bereich der Fläche 
anzubringen, die man begrünen könnte, um so 
für Schattenplätze zu sorgen.
Der Bauausschusses hatte das Für und Wider 
intensiv diskutiert und sich dafür ausgespro-
chen, nichts zu unternehmen. 
Aus dem Gemeinderat kam die Anregung, 
Bäume zu pflanzen oder Bodenhülsen für Son-
nenschirme einzubetonieren und bei Bedarf 
einen oder zwei der großen Sonnenschirme 
aufzustellen.
Die Bürgermeisterin nimmt diese Anregungen 
mit, merkt aber an, dass das Aufstellen der 
Sonnenschirme bei Besetzungen dann eine 
Aufgabe der Bestattungsinstitute sei.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis.
3.4. Verschiedenes aus der Bauausschuss-
	 sitzung
3.4.1. Illegale Müllentsorgung
Die Bürgermeisterin berichtet, dass das Problem 
der illegalen Müllentsorgung nach wie vor bestehe. 
Auch am HdG gibt es Probleme mit dem Klei-
dercontainer. Überlegt wurde, den Standort zu 
wechseln.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
3.4.2. Anlage von Biotopbecken
	 im oberhalb des Waldwegs
Die Bürgermeisterin berichtet, dass oberhalb 
des Waldwegs in Hessenthal entlang des forst-
wirtschaftlichen Wegs Biotopbecken angelegt 
worden seien. Die Arbeiten seien bereits abge-
schlossen. Die Maßnahmen wurden durch die 
untere Naturschutzbehörde gefördert. 
Durch die Anlage der Biotopbecken soll das 
Wasser bei starkem Regen entsprechend ge-
leitet werden und nach Möglichkeit im Wald 
gehalten werden. Ideal wäre es, wenn künftig 
unten im Waldweg keine größeren Wasser-
mengen mehr ankämen. Mit einer ähnlichen 
Maßnahme habe man bereits im Bereich ober-
halb des Gründchens in Mespelbrunn gute Er-
fahrungen gemacht.  
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
3.4.3. Bordsteinsanierungen
Nachrichtlich informiert die Bürgermeisterin, 
dass weitere Bordsteine saniert wurden. Ein 
Teil davon in der Jägerstraße sowie weitere in 
der Hauptstraße. Damit sind die für 2024 ver-
gebenen Bordsteinsanierungsarbeiten auch 
abgeschlossen.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis 
4.	 Bericht aus der Finanzausschusssitzung
4.1. Festsetzung der Grundsteuerhebesätze
	� für 2025. Beratung und Beschlussfas-

sung (Anlage)



Bedingt durch die aktuell noch vorhandenen 
Unsicherheiten bezüglich der finalen Grund-
steuermessbeträge empfiehlt die Verwaltung 
die Hebesätze für 2025 zunächst einmal unver-
ändert zu belassen. Falls erforderlich kann der 
Gemeinderat dann in 2025 über eine Anpas-
sung der Hebesätze ab 2026 erneut entschei-
den. Die Beibehaltung der Hebesätze für 2025 
wird vermutlich zu einer entsprechenden Meh-
rung des Grundsteueraufkommens führen. Im 
Hinblick auf die für 2025 aller Voraussicht nach 
nochmals deutlich steigende Kreisumlage wird 
diese Steuererhöhung von der Verwaltung für 
geboten und vertretbar gehalten. Vermutlich 
wird die Mehrung des Steueraufkommens 
nicht ausreichen um die Erhöhung der Kreis-
umlage abzudecken. 
Einstimmiger Beschluss (11 : 0 Stimmen) 
des Gemeinderates, dass die Hebesätze für 
die Grundsteuer ab 2025 werden gemäß § 
25 Abs. 3 GrSt wie folgt festgesetzt werden:
GrSt A = 300%
GrSt B = 340% 
4.2. Erlass der Hebesatzsatzung für 2025.
	� Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
Normalerweise werden die Hebesätze im Rah-
men der Haushaltsatzung bekanntgemacht. 
Für 2025 ist dies allerdings nicht ausreichend 
da die Haushaltssatzung erfahrungsgemäß 
erst im späten Frühjahr 2025 veröffentlicht wird 
und die bisherigen Hebesätze durch das Ende 
des aktuellen Hauptveranlagungszeitraums, 
d.h. zum 01.01.25, ihre Gültigkeit verlieren. 
Damit die Verwaltung eine entsprechende 
Rechtsgrundlage hat, und die neuen Grund-
steuerbescheide rechtzeitig erlassen kann, 
müssen die für 2025 maßgeblichen Hebesät-
ze in einer gesonderten Hebesatzsatzung be-
kanntgegeben werden. Vollständigkeitshalber 
wird neben den Hebesätzen der Grundsteuer 
auch gleich der Hebesatz der Gewerbesteuer 
darin mit festgesetzt.
Ein Entwurf der entsprechenden Hebesatzsat-
zung ist als Anlage beigefügt. 
Die Hebesatzsatzung für die Realsteuer-
hebesätze für 2025 wird wie vorgelegt be-
schlossen.
Einstimmiger Beschluss (11:0 Stimmen).
4.3. Veränderungen der Vertragsbeding-
	� ungen beim „1-Euro-Ticket“.
	 Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
Seit vielen Jahren besteht in den Gemeinden 
der VG Mespelbrunn eine Vereinbarung (VG 
mit Verkehrsunternehmen), die es den Bürge-
rinnen und Bürgern ermöglicht, zu einem ver-
günstigten Preis die Busverbindungen inner-
halb und zwischen den drei VG-Gemeinden zu 
nutzen. Zuletzt wurde dieser zum 21.07.2021 
neu vereinbart und in den Räten beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung der VAB 
GmbH hat nun eine Vereinheitlichung der Son-
dertarife ab dem Jahr 2025 festgelegt. Dem-
nach soll eine einheitliche Tarifstruktur und Ab-
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rechnungsprozesse im gesamten Gebiet der 
Verkehrsgemeinschaft bewirkt werden. Mittler-
weile gibt es in 45 Kommunen Sondertarife, je-
doch mit unterschiedlichen Preisgestaltungen. 
Dies erschwert nicht nur die Abrechnungspro-
zesse innerhalb des Verkehrsverbundes, son-
dern auch die Transparenz der Preisgestaltung 
für die Fahrgäste, so die Begründung der Ver-
kehrsgesellschaft.
Die neuen Preise ab 01.01.2025 wären wie folgt:
- Einzelkarte Erwachsener	 1,50 Euro
- Einzelkarte Kind		  1,00 Euro
- Tageskarte Erwachsener	 2,50 Euro
- Tageskarte Kind		  1,50 Euro
Demnach würde sich jedes Ticket um 0,50 
Euro für die Fahrgäste verteuern. Die VAB wird 
eine entsprechende Informationskampagne or-
ganisieren und gestalten.
Für die VG-Kommunen wird durch diese Ver-
einheitlichung zunächst eine Kostenreduzie-
rung hinsichtlich des Zuschussbedarfs für die 
Tickets zu erwarten sein.
Der Vertragspartner bleibt weiterhin die VU 
(Verkehrsgesellschaft mbH Untermain). Soll-
ten die Gemeinden nicht mit den aktuellen 
Konditionen einverstanden sein, besteht die 
Möglichkeit den Vertrag bis zum 20.10.2024 zu 
kündigen. Ansonsten werden über einen Än-
derungsvertrag die neuen Vertragskonditionen 
vereinbart.
Ein Kündigen des Vertrages hätte zur Folge, 
dass die Bürgerinnen und Bürger den regu-
lären Tarif zahlen müssten und keine Ermä-
ßigungen für das Fahren innerhalb des Ge-
meinde- bzw. VG-Gebietes mehr abrechenbar 
wären. Ein Festhalten an den bestehenden 
Konditionen ist nicht möglich.
Die geänderten Konditionen für den Son-
dertarif in der VAB werden akzeptiert und es 
wird von einer Kündigung abgesehen.
Einstimmiger Beschluss (11 : 0 Stimmen). 
4.4. Antrag des Karnevalvereins
	� „Die Krachköize e. V.“ auf Bezuschus-

sung eines Trainingswochenendes nach 
Vereinsförderrichtlinie (Anlage)

Am 26.09.24 hat der Karnevalverein der Ge-
meinde Mespelbrunn per Mail einen Antrag auf 
einen Zuschuss für ein Trainingswochenende 
gestellt. 
Auf Nachfrage ob von den teilnehmenden Perso-
nen ein Anteil an den Kosten übernommen wird, 
wurde per Mail mitgeteilt, dass es bisher immer 
einen Eigenanteil von 50,00 Euro pro Person 
gegeben hätte. Somit würden von den 1.314,10 
Euro für die Übernachtung 850,00 Euro von den 
Teilnehmern selbst übernommen werden. 
Übrig bleiben deshalb noch 464,10 Euro. 
Lt. Punkt 2.2.4 der Zuschussrichtlinien können 
einzelne, besondere Maßnahmen im Bereich 
der Jugendarbeit gefördert werden. Über die 
Zuschusshöhe entscheidet im Einzelfall der 
Gemeinderat. 
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Hierüber war bereits im Finanzausschuss be-
raten worden. Im Zuge der Gleichbehandlung 
werden von den übrigen Kosten in Höhe von 
464,10 Euro 20 % von der Gemeinde bezu-
schusst. 
Einstimmiger Beschluss (11:0 Stimmen) 
des Gemeinderates, von den ungedeckten 
Kosten von 464,10 Euro 20 % bezuschusst 
werden.
4.5. Zuwendungen des Freistaats Bayern zur
	� Förderung des außerschulischen Sports 

/Vereinspauschale 2024  für Mespelbrun-
ner Vereine.

Nachrichtlich informiert die Bürgermeisterin, 
dass der Freistaat Bayern zur Förderung des 
außerschulischen Sports (Vereinspauschale 
2024) dem FSV/SVM eine Summe von 743,20 
Euro und dem VfL eine Summe von 3.239,20 
Euro ausgezahlt hat.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
5.	� Bericht aus der Sozial-, Tourismus- und 

Kulturausschusssitzung
5.1. Festlegen einer Nutzungsordnung für das
	� Dorfgemeinschaftshaus Mespelbrunn. 

Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
Der von den Mitgliedern des Sozial-, Touris-
mus- und Kulturausschuss überarbeitete Ent-
wurf wurde dem Gemeinderat zur Abstimmung 
vorgelegt. Der Ausschuss merkte an, dass die 
Nutzungsordnung aufgrund von Praxiserfah-
rungen, die man im Lauf der Zeit sammeln 
wird, natürlich weiter entwickelt werden kann. 
Aus dem Gemeinderat kommen noch folgende 
Anmerkungen: 
•	� Unter dem Punkt „Reinigung“ soll noch er-

gänzt werden, dass die Endreinigung bei 
Langveranstaltungen grundsätzlich durch 
das gemeindliche Personal erfolgt und hier-
für eine Reinigungsgebühr erhoben wird. 

•	� Eine sportliche Nutzung im DGH soll u.a. 
auch aus versicherungstechnischen Grün-
den ausgeschlossen werden. 

•	� Es muss noch ein Nutzungsvertrag sowie 
die Erhebung von Kaution und Nebenkos-
tenpauschale erstellt werden. 

•	� Es soll bei Aushändigung eines Transpon-
ders eine Kaution erhoben werden. 

Die Verwaltung soll damit beauftragt werden, 
aus der verabschiedeten Nutzungsordnung 
und nach der Festlegung von Kaution und Ne-
benkostenpauschale einen Nutzungsvertrag 
für die Nutzer des DGH zu erstellen.  
Einstimmiger Beschluss (11:0 Stimmen) 
des Gemeinderates, die Nutzungsordnung 
wie vorstehend geschildert zu ergänzen/
ändern und die Verwaltung mit der Ausfüh-
rung zu beauftragen.
Die verabschiedete Nutzungsordnung liegt 
dem Protokoll bei. 

5.2. Festlegung von Nebenkostenpauschalen
	� und Kautionen für Nutzungen des Dorf-

gemeinschaftshauses. Beratung und Be-
schlussfassung (Anlage)

Hier wurde von der Verwaltung ein Vorschlag 
mit einer Staffelung von Kautionszahlungen 
und Nebenkostenpauschalen erarbeitet. Er-
läuternd muss gesagt werden, dass auf Grund 
der Förderung für das Dorfgemeinschaftshaus 
grundsätzlich keine Mieten verlangt werden 
dürfen. Allerdings können entstehende Neben- 
und Reinigungskosten den Nutzern in Rech-
nung gestellt werden. 
Bei den Vorschlägen für die Staffelung der 
Kaution/NK-Pauschale wurden mögliche Nut-
zungen angenommen. Bei den Kurzveranstal-
tungen bis 4 Stunden mit Küchennutzung ohne 
Alkoholausschank und bis zu 4 Std. Dauer wird 
keine Kaution erhoben, eine NK-Pauschale 
von 5 Euro ist zu zahlen. 
Bei einer Vorstandssitzung bis 4 Stunden mit 
Küchennutzung und Alkoholausschank soll 
ebenfalls keine Kaution erhoben und eine NK-
Pauschale von 10 Euro gezahlt werden.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(13:0 Stimmen) die vorgeschlagenen Ne-
benkostenpauschalen und Höhen der Kau-
tion festzusetzen. 
Bei Bedarf können die Höhe der Nebenkos-
tenpauschalen und der Kaution angepasst 
werden.
In diesem Zusammenhang berichtet die Bürger-
meisterin, dass das DGH gut ausgestattet ist, 
bis auf wenige Kleinigkeiten, die noch fehlen.
Auch fehlen noch die Transponder (Schlüssel) 
für das DGH. Für jeden Transponder soll eine 
Kaution von 20 Euro erhoben werden. 
5.3. Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus und
	� bisherige Anmeldungen für Nutzungen – 

Sachstandsbericht
Die Bürgermeisterin berichtet, dass sich be-
reits verschiedene Gruppen für die Nutzung 
des DGH angemeldet haben. 
Auch wurden ihr bei der Einweihung noch 
Ideen und Anregungen für die Nutzung vorge-
schlagen. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
5.4. Verschiedenes aus der Sozial-, Tourismus
	 und Kulturausschusssitzung
5.4.1. Konzert am Schlossparkplatz 2025
Die Bürgermeisterin informiert, dass auch in 
2025 wieder ein Konzert am Schlosspark-
platz stattfinden wird.  Das Konzert ist für den 
21.06.2025 geplant. Es tritt eine ABBA-Cover-
band auf. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze.  
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis.
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6.	 Sachstandsbericht zur Ausweisung der
	� Windpotenzialflächen in Region 1 des 

Regionalen Planungsverbandes.
Die Bürgermeisterin gibt einen Sachstandsbe-
richt zur Thematik Windkraft in der Regionalen 
Planungsverband Region 1 Bayerischer Unter-
main und konkret zu Potenzialflächen auf der 
Gemarkung Mespelbrunn. 
Durch die Bundesgesetzgebung müssen in 
Deutschland bis 2027 1,1% und bis 2032 1,8% 
der Flächen an Land für Windkraft vorgehalten 
werden. Der Bund hat diese Aufgabe an die 
Länder weitergegeben, der Freistaat Bayern 
hat dies wiederum auf die Bezirksregierungen 
heruntergebrochen und diese wiederum an 
die einzelnen Planungsverbände. Der Land-
kreis Aschaffenburg bildet zusammen mit dem 
Landkreis Miltenberg und der Stadt Aschaffen-
burg den Regionalen Planungsverband Bayeri-
scher Untermain (Region 1). 
Die Kommunen sind verpflichtet, ihren Beitrag 
zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu erfül-
len. D.h. auch in der Region 1 Bayerischer Unter-
main müssen ausreichend Windvorrangflächen 
ausgewiesen werden. In verschiedenen Geset-
zen wurden die Vorgaben für die Errichtung von 
Windkraftanlagen definiert. Auch wurden durch 
eine Änderung im Bundesnaturschutzgesetz die 
Landschaftsschutzgebiete für die Windkraft ge-
öffnet, weswegen nun auch im Spessart und im 
Odenwald Windkraft möglich ist. 
In Bayern ist die 10H-Regel in Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten entfallen. 
Basierend auf den geänderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen wurde durch die zu-
ständige Abteilung bei der Regierung von Un-
terfranken ein Kriterienkatalog für die Auswei-
sung von Potenzialflächen ausgearbeitet. Der 
Kriterienkatalog dient auf fachlicher Ebene als 
Ermittlungsmethodik bei der Auswahl grund-
sätzlich geeigneter Potenzialflächen.
Am 1. Oktober 2024 hat das gesetzlich vor-
gegebene öffentliche Beteiligungsverfahren 
begonnen. Die Übersichtskarten der Vorrang-
gebiete für die Errichtung von Windenergie-
anlagen sowie die Fachkarten wurden in der 
Sitzung der Verbandsversammlung vorgestellt 
und sollen in Kürze auch der Öffentlichkeit zur 
Einsichtnahme bereitgestellt werden. 
Erreicht der Regionale Planungsverband die 
gesetzlich geforderten Mindestziele nicht, 
dann werden als Konsequenz daraus Wind-
energieanlagen ab 31. Dezember 2027 in der 
Region und auch in den Landschaftsschutzge-
bieten privilegiert und entziehen sich damit der 
regionalen und kommunalen Steuerung. Dies 
bedeutet, dass Windenergieanlagen in der ge-
samten Region grundsätzlich genehmigungs-
fähig sein können.
Die Ausweisung der Vorranggebiete des Regio-
nalen Planungsverbands bietet der Region die 
Chance, die Windenergieanlagen zu konzent-
rieren, zu begrenzen und die Flächen mit den 
geringsten Konflikten in der Region zu wählen.

Konkret wurde in der Gemarkung Mespelbrunn 
die Fläche W32 ausgewiesen und sowie ein 
Teil der Fläche W34, die sich in die Gemar-
kung Heimbuchenthal hereinziehe. Auch wur-
den rund um die Hohe Wart Windpotenzial-
flächen ausgewiesen. Derzeit sei noch offen, 
ob der Großteil der Fläche W32 als Windvor-
rangflächen bestehen bleibe oder herausfalle, 
denn es gäbe hier noch naturschutzrechtliche 
Belange zu klären, erläutert die Bürgermeis-
terin. Eine rechtsverbindliche Klärung dieser 
Fragen wurde beantragt. Auf der Fläche W32, 
die an der Königshöhe anliegt und sich über 
die Staatsstraße 2312 in nordöstliche Richtung 
bis hin zur Gemarkungsgrenze zum gemein-
defreien Gebiet der Staatsforsten Rothenbuch 
erstreckt, habe die Gemeinde Mespelbrunn 
Grundstücke, ebenso wie zahlreiche Privatper-
sonen.
Da festzustellen sei, dass sich bereits jetzt 
schon vermehrt Investoren an Waldbesitzer 
wandten, um Flächen anzupachten oder zu 
kaufen, wurden vorsorglich alle betroffenen 
Waldbesitzer informiert und gebeten, keine 
Pacht- oder Kaufverträge mit externen Inves-
toren abzuschließen. 
Sollte tatsächlich eine Realisierung von Wind-
kraftanlagen auf den genannten Flächen an-
gedacht werden, so ist es das Ziel für die Ge-
meinde Mespelbrunn und deren Bürgerinnen 
und Bürger, hieran bestmöglich teilzuhaben. 
Um dies sicherzustellen, haben sich die Land-
kreisgemeinden zusammen mit dem Landkreis 
Aschaffenburg zusammengeschlossen zum 
„Energiewerk des Landkreises Aschaffenburg“ 
(ELA), um mit dessen Hilfe die bevorstehen-
den Aufgaben und Fragestellung kompetent 
mitgestalten zu können. Zum aktuellen Zeit-
punkt können hierzu keine konkreten Vorstel-
lungen geäußert werden. Wichtig für die Ak-
zeptanz von Windkraftanlagen insgesamt ist 
auf jeden Fall, dass die Wertschöpfung in der 
Region bleibt, d.h., dass sich auch die Bürger 
an Anlagen der erneuerbaren Energien (Wind-
kraft oder Photovoltaik) beteiligen können und 
durch vergünstigte Strompreise oder Gewinn-
ausschüttungen profitieren. 
Weiter merkt die Bürgermeisterin an, dass die 
Stromleitungen im Spessart größtenteils noch 
nicht ausgelegt seien für potenziell zu errichten-
de Windkraftanlagen, die Strom im Megawatt-
stunden-Bereich produzieren. Das Bayernwerk 
habe jedoch angekündigt, die Stromleitungen 
im Spessart insgesamt zu ertüchtigen, auch 
im Hinblick darauf, dass die Einspeisung an 
dezentral erzeugtem Strom (z. B. auch durch 
PV-Anlagen auf privaten Dächern) ja kontinu-
ierlich steige und auch der Strombezug durch 
E-Autos oder Wärmepumpen zunehme.  
Das Vorhandensein einer Vorrangfläche in ei-
ner Gemarkung verhindere übrigens, so die 
Bürgermeisterin, dass Dritte ohne Weiteres an 
anderer Stelle in der Gemeinde Windkraftan-
lagen planen können. Insofern behalte man 
durch das Vorhandensein einer Vorrangflä-



38

che die Planungshoheit. Die Kommune kann 
in diesem Fall, zusammen mit den privaten 
Grundstückseigentümern entscheiden, ob sie 
ihre Flächen für den Bau von Windrädern zur 
Verfügung stellen möchte.  
Weitere Potenzialflächen wurden auch rund um 
das gemeindefreie Gebiet Hohe Wart ausgewie-
sen. Würden hier Windräder entstehen, so wä-
ren diese von Mespelbrunn und Hessenthal aus 
wahrscheinlich mehr zu sehen sein als im hinte-
ren Teil der Fläche W32. Vor einigen Jahren hatte 
die Stadt schon mal einen Vorstoß unternommen, 
hier Windkraftanlagen zu errichten. Dies sei aber 
am Widerstand der anliegenden Kommunen ge-
scheitert. In einem interkommunalen Vertrag wur-
de zur Beilegung des Streits ein Mitspracherecht 
der Anrainer-Kommunen für künftige Windkraft-
Vorhaben vertraglich zugesichert.
Die Bürgermeisterin weist auf einen Infomarkt 
zum Thema Windkraft am 23.10.24 um 18 Uhr 
in Haibach in der Sport- und Kulturhalle hin.
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
7.	 Verschiedenes
7.1. Goldenes Büchereisiegel 2024/2025 für
	� die Bücherei Mespelbrunn
Die Bürgermeisterin berichtet, dass die Bü-
cherei Mespelbrunn bereits zum zweiten Mal 
mit dem Goldenen Büchereisiegel die Diözese 
Würzburg ausgezeichnet wurde.
Sie bedankt sich für die hervorragende Arbeit 
der Bücherei. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis und applaudiert zur Auszeichnung. 
8.	 Evtl. Wortmeldungen aus dem Gemeinderat
8.1. Weg zum Sportplatz und Hohe Warte -
	 Bankette
Aus dem Gemeinderat wird darum gebeten, 
die Bankette am Weg zum Sportplatz – Hohe 
Warte aufzuschottern, da diese bereits sehr tief 
ausgefahren wären. 
Die Bürgermeisterin wird dies an das Bauamt 
der Verwaltung weitergeben. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
8.2. Dorfgemeinschaftshaus (DGH) für
	 Gemeinderatssitzungen
Aus dem Gemeinderat wird gebeten, zu prü-
fen, ob die Gemeinderatssitzungen künftig im 
DGH stattfinden könnten. 
8.3. Sachstand Radweg Hessenthal –
	 Bessenbach
Es wird nach dem Sachstand des geplanten Rad-
wegs von Hessenthal nach Bessenbach gefragt. 
Hierzu berichtet die Bürgermeisterin, dass das 
Projekt für 2025 beim Landratsamt Aschaffen-
burg als Förderprojekt angemeldet wurde. 
Die Planung läuft und die Ermittlung eines Kos-
tenvoranschlag wurde von der Gemeinde  Bes-
senbach in Auftrag gegeben. 
Sobald Näheres bekannt ist, informiert sie den 
Gemeinderat.

Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
8.4. Biosphärenregion Spessart
Einige Gemeinderäte fänden es hilfreich, wenn 
sie vor der Abstimmung im Gemeinderat zum 
Thema „Biosphärenregion“ ein Stimmungsbild 
von der Bevölkerung erhalten könnten. Ange-
fragt wurde, ob man eine Abstimmung machen 
könnte, wie sie aktuell in der Gemeinde Wei-
bersbrunn laufe. Über das Für und Wider die-
ses Vorschlags wird eine Weile diskutiert. 
Die Bürgermeisterin merkt an, dass sie in der 
Bürgerversammlung auf das Biosphärenregion 
eingehen werde. Auch merkt sie an, dass die 
Gemeinde Mespelbrunn keine Flächen in die 
Kernzone einbringen werde, dies sei ja schon 
seit längerem bekannt. Ob sich die Gemeinde 
Mespelbrunn grundsätzlich dafür ausspricht, 
das Projekt „Biosphärenregion im Spessart“ 
weiter zu verfolgen, entscheide der Gemeinde-
rat. Die Mehrheit der Räte sieht eine gesonder-
te Abfrage als nicht notwendig an. 
8.5. Jalousien/Rollos für die Schule
Nachgefragt wird nach dem Sachstand zu den 
Jalousien/Rollos für die Schule Mespelbrunn. 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass Angebote 
eingeholt und die Jalousien im Frühjahr 2025 
angebracht werden sollen. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
8.6. Sandsackaktion
Aus dem Gemeinderat wird gemeldet, dass die 
Sandsackaktion ein voller Erfolg war. Eine wei-
tere Aktion ist geplant. Näheres wird zu gege-
bener Zeit im Amtsblatt veröffentlicht. 
Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis. 
Ende der Sitzung 20:50 Uhr
Stephanie Fuchs	 Luitgard Heid
1. Bürgermeisterin	 Schriftführer/in

Nichtamtlicher Teil

Gemeindebücherei
Einladung zur Buchausstellung der Büche-
rei am 17. November
Am Sonntag, den 17. November, lädt das Bü-
chereiteam herzlich zur diesjährigen Buchaus-
stellung ein!
Von 11 - 17 Uhr erwarten Sie eine breite Aus-
wahl an Büchern für Erwachsene und Kinder, 
Jahres,- und Adventskalender sowie Gotteslob 
Ausgaben.
Genießen Sie die gemütliche Atmosphäre, stö-
bern Sie durch das vielfältige Angebot und las-
sen Sie sich bei einer Tasse Kaffee und einem 
Stück selbstgebackenem Kuchen inspirieren. 
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Die Buchausstellung bietet die perfekte Gele-
genheit, in Ruhe Leseideen für die Winterzeit 
zu entdecken oder kleine Überraschungen für 
die Adventszeit auszuwählen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Euer Büchereiteam
Öffnungszeiten unserer Bücherei:
	 dienstags: 	 16.00 - 18.00 Uhr
	 mittwochs: 	 10.00 - 11.30 Uhr
	 sonntags: 	 10.00 - 12.00 Uhr  
	 (zur Buchausstellung ebenfalls geöffnet)

FSV Hessenthal /  
SV Mespelbrunn e. V.
Ergebnisse 1. Mannschaft:
SpVgg Grünmorsbach – FSV/SVM� 1:2
	 Tore: Marcel Jung, Adrian Rus
Ergebnisse 2. Mannschaft:
FSV/SVM II / Weibersbrunn II – Spielfrei
Vorschau 1. Mannschaft:
FSV/SVM – VFR Goldbach II
Sonntag, 10.11.2024, 14:00 Uhr
Spielort: Hessenthal
Vorschau 2. Mannschaft:
FSV/SVM II / Weibersbrunn II – Spielfrei
Sonntag, 10.11.2024
Neu – Pampers Training 
Für unsere kleinsten Fußballfans zwischen 1  
-5 Jahren, jeden Freitag von 16 - 17 Uhr am 
Sportgelände Hessenthal
Ansprechpartner: Sebastian Spatz   
Telefon: 0176 21 52 47 16
Neu – Just for Fun Kick
Für Kids die mal wieder kicken wollen zwi-
schen 6 - 15 Jahren, jd. Freitag von 17 - 18 Uhr 
am Sportgelände Hessenthal
Ansprechpartner: Sebastian Schreck   
Telefon: 0170 593 90 60
Werde Mitglied – Werde Schwarz Weiß
Du bist ein junger Kicker, Fußballfanatiker, Ver-
einsmensch, Fan unseres Vereins oder hast 
einfach Lust Dich in einem ortsverbundenen 
Verein in dem alle Altersgruppen vertreten sind 
einzubringen? Dann laden wir Dich recht herz-
lich ein ebenfalls ein schwarz weißer Teufel zu 
werden. Über folgende Website kann Dein An-
trag mit wenigen Klicks ausgefüllt und an uns 
übermittelt werden: fsv-svm.de/beitritt-antrag/
Ansprechpartner Mitgliederverwaltung: 	
1. Vorstand Mitgliederverwaltung/Schriftverkehr: 
Manuel Schreck, Tel.: 0160 94 68 24 08 
E-Mail: manuschreck01@gmail.com
Die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr 
Mespelbrunn-Hessenthal
Übung
Am Samstag, den 09.11.2024 findet um 17.00 
Uhr die nächste Übung mit dem Thema „Hebe-
kissen“ statt.
Treffpunkt ist am Gerätehaus. Anmeldung über 
Übungen im FF-Agent.
Absicherung Martinszug
Treffpunkt ist am Montag, 11.11. um 16.00 Uhr 
im Gerätehaus, der Martinszug startet um 16.30 
Uhr vom Spielplatz im Alleenweg zur Wallfahrts-
kirche Hessenthal. Von 17.00 bis 17.30 Uhr ist 
Gottesdienst und im Anschluss geht der Zug zum 
Kindergarten, zur Abschlussveranstaltung.
Anmeldung über Schichten im FF-Agent.
Übung
Am Montag, 11.11.2024 findet um 19.00 Uhr 
eine Übung mit dem Thema „GW-L“ statt.
Treffpunkt ist am Gerätehaus. Anmeldung über 
Übungen im FF-Agent.
Volkstrauertag
In Mespelbrunn:
Am Samstag, 16.11.2024 findet die Kranznie-
derlegung vor dem 18.30 Uhr Gottesdienst am 
Kriegerdenkmal der Maximilian Kolbe Kirche 
statt. Treffpunkt in Uniform ist am Feuerwehr-
haus Mespelbrunn.
In Hessenthal:
Die Gedenkveranstaltung findet aufgrund der 
geänderten Gottesdienstordnung am Sonntag, 
den 24.11.2024 nach dem 8.30 Uhr Gottes-
dienst am Kriegerehrenmal vor der Wallfahrts-
kirche statt. Wir treffen uns um 8.10 Uhr in Uni-
form am Gerätehaus Hessenthal, wo auch die 
Aufstellung zur Kirchenparade erfolgt.
An Technik, Hilfeleistung, Kameradschaft und 
sinnvoller Freizeitgestaltung interessierte Da-
men und Herren oder Quereinsteiger sind je-
derzeit herzlich willkommen bei den Übungen 
vorbei zu schauen, mitzumachen und unser 
Team zu verstärken.
Weitere Termine, Dienstplan und Infos unter 
http://www.ff-mespelbrunn-hessenthal.de

VdK Mespelbrunn
Einladung zur Weihnachtsfeier am 01.12.2024
Zu unserer Weihnachtsfeier am Sonntag den 
01.12.2024 möchten wir alle unsere Mitglieder 
recht herzlich einladen.
Beginn ist um 14.30 Uhr im Hotel „Zum Engel“ 
in Mespelbrunn.
Bei Kaffee und Kuchen möchten wir mit ihnen 
ein paar besinnliche Stunden verbringen.
Wir würden uns freuen wenn sie recht zahl-
reich unserer Einladung folgen würden.
Hier noch ein Termin zum vormerken:
Unser VdK Tagesausflug im Jahr 2025 findet 
am Samstag den 13.09.2025 statt.
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Das Ziel ist noch offen, wird aber rechtzeitig 
mitgeteilt.
VdK Ortsverband Mespelbrunn
Die Vorstandschaft

Spessartbühne Mespelbrunn
Nonnenpoker
Unser neues Stück macht Furore. Bereits nach 
wenigen Aufführungen waren sämtliche Karten 
für die geplanten Vorstellungen verkauft.
Auch die Karten für die 4 Zusatzvorstellungen 
im Januar und Februar 2025 waren innerhalb 
von 2 Tagen weg. Jetzt haben wir eine letz-
te Zusatzvorstellung möglich gemacht (eine 
Spielerin verzichtet auf ihre Geburtstagsfeier).
Jetzt sind endgültig alle Karten weg. Wer noch 
Nachfragen dazu hat kann dies unter:
06092 823 06 66 oder per E-mail unter: 
die-spessartbuehne@t-online.de
Unsere Nonnen, Mönche und Gangster freuen 
sich auf Euch !!
Es wirken mit:
Waltraud Brand, Lina Geis, Steffen Schroeder, 
Birgit Jansen, Monika Lenhard, Susanne  
Löber, Eva Mertens, Tamara Spielmann, Hajo 
Jansen, Guido Messere 
Regie u. Spielleitung: Waltraud Amrhein, 
	 Herbert Schüssler
Souffleuse: Lina Geis
Technik: Klemens Bachmann, Jens Bormann
Maske, Schminke: Hedi Bachmann, 
	 Silvia Bormann
Bühnenbau: Nina Bachmann, Horst Rung
Es geht nicht ohne:
Annemarie Rung, Katrin Kunze, Helga Schä-
fer, Christel Niedersten-schee, Gertrud Stöck-
lein, Winfried Niederstenschee
Kinder/Jugendtheater
Viele haben drauf gewartet – jetzt wollen wir 
mal wieder was machen.
Dass dies klappt haben wir vor allem unserer 
neuen Bundesfreiwilligendienst leistenden Lina 
Geis aus Hessenthal zu verdanken, die ein 
Theaterprojekt in ihrem Dienstjahr auf die Beine 
stellen will. Lina spielt ja seit Kleinkinderzeiten 
bei uns Theater und ist auch sonst künstlerisch 
unterwegs. Sie ist die Richtige und trotz ihrer Ju-
gend trauen wir Ihr da ganz viel zu.
Also Lina sucht ein Stück für junge Schauspie-
ler zwischen 6 und 14 Jahren.
Wir könnten noch 2 - 3 Kinder gebrauchen. 
Anmeldung unter: lina.geis08@gmail.com
2025: 50 Jahre Spessartbühne
Egal wie der Streit mit unserem Vermieter aus-
geht, das Jubiläumsjahr werden wir wohl noch 
in unserem Theater verbringen.
Wir beabsichtigen ein tolles Programm zu er-
stellen um dieses Jahr gebührend zu feiern. Un-
ter anderem werden die beliebten“Jackaroos“ 
wieder auftreten, „Die Tabutanten“ , Susanne 
Hasenstab, und als Highlights

„Soulfire“ und die neue deutsche Comedyrake-
te „Schlongonges“! Karten gibt es auch in Zu-
kunft nur auf unserem Ticketshop.

Kindergarten Arche Noah
Neues vom Kindergarten Arche Noah 
Herzliche Einladung zur Martinsfeier mit
Laternenumzug am Montag, 11.11.2024
„Durch die Straßen auf und nieder“ heißt es am 
Montag, den 11. November 2024. 
Wir treffen uns um 16:30 Uhr am Spielplatz 
Alleenweg in Hessenthal.
Dann ziehen wir singend mit unseren Laternen 
Richtung Wallfahrtskirche, angeführt von St. 
Martin mit seinem Pferd und musikalisch be-
gleitet vom Musikverein Hessenthal. 
In der Kirche feiern wir eine kleine Andacht 
zum Gedenken an den Heiligen Martin.
Danach geht es weiter zum Kindergarten 
Arche Noah. Dort auf dem Außengelände er-
halten die Kinder ihren Martinsweck und wir la-
den ein zum gemütlichen Beisammensein mit 
Speis und Trank.
Bitte bringen Sie Ihre Tassen von zu Hause mit! 
Auf zahlreiche kleine und große Gäste und vie-
le bunte Laternen freuen sich 
Team und Elternbeirat 
des Kindergartens Arche Noah

CSU Ortsverband Mespelbrunn
Fraktionssitzung
Hiermit möchten wir zu unserer Fraktionssit-
zung am Montag, 11.11.2024, um 19:30 Uhr 
im Gasthaus „Zur schönen Aussicht“ in Hes-
senthal einladen. 
Kommen Sie vorbei und besprechen Sie mit 
unserer Bürgermeisterin sowie den Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäten die bevorstehende 
Novembersitzung der Gemeinde Mespelbrunn. 
Auch für Ihre persönlichen Sorgen und Anlie-
gen haben wir immer ein offenes Ohr.
Christian Becker
Schriftführer

Freie Bürger `84
Sie wollen am politischen Dorfgeschehen teilha-
ben, sich informieren, oder haben ein ganz per-
sönliches Anliegen? Dann kommen Sie zu un-
serer nächsten öffentlichen Fraktionssitzung und 
nutzen Sie die Gelegenheit mit unseren Gemein-
deräten über die aktuellen Themen zu diskutieren.
Di, 12.11. 20 Uhr: öffentl. Fraktionssitzung 
im Hotel Zum Engel
Gerne können Sie jederzeit mit Ihren Fragen 
persönlich auf unsere Gemeinderäte zukom-
men, oder mit einer E-Mail an info@fb84mes-
pelbrunn.de mit uns in Verbindung treten.
Freie Bürger ´84




